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Die vorhergehende BG-Regel „Vermeidung der Gefahren von Staub-
bränden und Staubexplosionen beim Schleifen, Bürsten und Polieren von
Aluminium und seinen Legierungen“ (BGR 109) vom April 1990 wurde
vollständig überarbeitet und hierbei an die derzeit gültigen
Arbeitsschutzvorschriften sowie den derzeitigen Stand der Sicherheits -
technik angepasst.

Hinweis:
Hinsichtlich außer Kraft gesetzter Unfallverhütungsvorschriften, insbe-
sondere des so genannten Maschinenaltbestandes, sowie älterer
Richtlinien, Sicher heits regeln und Merkblätter, die unter ihrer bisherigen
ZH 1-Num mer auch weiterhin anzuwenden sind, siehe Internetfassungen
des DGUV 

http://www.dguv.de/bgvr
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Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
(BG-Regeln) sind Zusammenstellungen bzw. Konkretisierungen von Inhalten z.B. 
aus 
– staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze, Verordnungen) 

und/oder 
– berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften) 

und/oder 
– technischen Spezifikationen 

und/oder 
– den Erfahrungen berufsgenossenschaftlicher Präventionsarbeit. 

BG-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hil-
festellung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften oder Unfallverhütungsvorschriften geben sowie Wege aufzeigen, 
wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefah-
ren vermieden werden können. 
Der Unternehmer kann bei Beachtung der in den BG-Regeln enthaltenen Emp-
fehlungen, insbesondere den beispielhaften Lösungsmöglichkeiten, davon 
ausgehen, dass er damit geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren getroffen 
hat. Andere Lösungen sind möglich, wenn Sicherheit und Gesundheitsschutz 
in gleicher Weise gewährleistet sind. Sind zur Konkretisierung staatlicher Ar-
beitsschutzvorschriften von den dafür eingerichteten Ausschüssen technische 
Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten. 
Werden verbindliche Inhalte aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder aus 
Unfallverhütungsvorschriften wiedergegeben, sind sie durch Fettdruck kennt-
lich gemacht oder im Anhang zusammengestellt. Erläuterungen, insbesondere 
beispielhafte Lösungsmöglichkeiten, sind durch entsprechende Hinweise in 
Kursivschrift gegeben. 

 

Vorbemerkung 

Diese BG-Regel konkretisiert die Forderungen aus dem staatlichen Recht – insbesonde-
re aus der Gefahrstoff- und Betriebssicherheitsverordnung – zu Maßnahmen zum 
Brand- und Explosionsschutz bei der Bearbeitung von Aluminium durch Schleifen, 
Bürsten und Polieren in Bezug auf die dabei entstehenden Brand- und Explosionsge-
fahren durch Aluminiumstäube und gegebenenfalls Wasserstoffgas.  
Der Unternehmer hat nach § 5 Arbeitsschutzgesetz in Verbindung mit § 7 der Gefahr-
stoffverordnung die von den verwendeten Stoffen ausgehenden Brand- und Explosions-
gefährdungen zu ermitteln und dafür zu sorgen, dass sie durch die in der Gefähr-
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dungsbeurteilung festgelegten Maßnahmen beseitigt oder auf ein Mindestmaß verrin-
gert werden. Dazu hat er insbesondere die Schutzmaßnahmen nach § 12 in Verbindung 
mit den Maßnahmen nach Anhang III Nr. 1 der Gefahrstoffverordnung durchzuführen. 
Kann durch diese Maßnahmen die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre 
nicht verhindert werden, sind Maßnahmen nach den Bestimmungen des § 3 Abs. 2 und 
der §§ 5 und 6 der Betriebssicherheitsverordnung durchzuführen.  
In dieser BG-Regel wird der Stand der Technik im Hinblick auf die auszuwählenden 
Maßnahmen beschrieben. Diese Maßnahmen schließen andere, mindestens ebenso 
sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union oder der Türkei oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können. 

1  Anwendungsbereich 

1.1 Diese BG-Regel findet Anwendung auf das Schleifen, Bürsten und Polieren 
von Aluminium mit Bearbeitungsmaschinen und zugehörigen Einrichtungen. 
Sie behandelt ausschließlich die damit verbundenen Brand- und Explosions-
gefährdungen. 

Bearbeitungsmaschinen sind z.B. ortsfeste und handgeführte Maschinen. 
Ortsfeste Maschinen sind z.B. Bandschleifmaschinen mit manueller Werk-
stückzuführung, Bearbeitungszentren, Entgratmaschinen. Handgeführte 
Maschinen sind z.B. Schwing-, Exzenter-, Band-, Winkel- und Gerad-
schleifer mit elektrischem oder pneumatischem Antrieb. 
Zugehörige Einrichtungen sind z.B.: 
– Absaugeinrichtungen mit Hauben, Rohrleitungen und Ventilatoren, 
– Abscheider, 
– Behälter zum Lagern und Transportieren von Aluminiumstäuben, 
– Löscheinrichtungen. 

2  Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser BG-Regel werden folgende Begriffe bestimmt: 
  1. Aluminium ist reines Aluminium und Aluminiumlegierungen mit einem 

Gewichtsanteil von mindestens 70% Aluminium. 
  2. Aluminiumstäube sind die beim Schleifen, Bürsten und Polieren von  

Teilen aus Aluminium anfallenden feinkörnigen Feststoffe mit einem 
Teilchendurchmesser kleiner als 500 µm. 

  3. Explosionsfähige Atmosphäre ist ein Gemisch aus Luft und brennbaren 
Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben unter atmosphärischen Bedin-
gungen, in dem sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzün-
dung auf das gesamte unverbrannte Gemisch überträgt. 
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Als atmosphärische Bedingungen gelten Gesamtdrücke von 0,8 bar bis 
1,1 bar und Gemischtemperaturen von −20 °C bis +60 °C. 
„Übertragung auf das gesamte unverbrannte Gemisch“ ist im Sinne einer 
selbstständigen Fortpflanzung der Reaktion zu verstehen. 
Anstelle des Begriffes „explosionsfähige Atmosphäre“ sind auch die Beg-
riffe „explosionsfähige Staub/Luft-Gemische“ und „explosionsfähige GasI-
Luft-Gemische“ gebräuchlich. 

  4. Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre ist eine explosionsfähige At-
mosphäre, die in einer solchen Menge (gefahrdrohende Menge) auftritt, 
dass besondere Schutzmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Schut-
zes von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten oder Dritter erfor-
derlich werden. 

  5. Explosionsgefährdeter Bereich ist ein Bereich, in dem gefährliche explo-
sionsfähige Atmosphäre auftreten kann. Ein Bereich, in dem explosions-
fähige Atmosphäre nicht in solcher Menge zu erwarten ist, dass beson-
dere Schutzmaßnahmen erforderlich werden, gilt nicht als explosions-
gefährdeter Bereich. 

Explosionsgefährdete Bereiche werden nach Häufigkeit und Dauer des 
Auftretens von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in Zonen un-
terteilt, siehe Anhang 3 der Betriebssicherheitsverordnung und Techni-
sche Regeln für Betriebssicherheit „Gefährliche explosionsfähige Atmo-
sphäre – Allgemeines“ (TRBS 2152): 
Zone 0 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel stän-
dig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist. 

Bemerkung: Der Begriff „häufig“ ist im Sinne von „zeitlich überwie-
gend“ zu verwenden. 

Zone 1 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine 
gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und 
brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel bilden kann.  
Zone 2 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche  
explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbarem Ga-
sen, Dämpfen oder Nebel normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig 
auftritt. 
Bemerkung: Dies ist gleichbedeutend damit, dass gefährliche explosions-

fähige Atmosphäre nur selten und auch nur kurzzeitig auf-
tritt. 

Zone 20 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub stän-
dig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist. 
Bemerkung: Der Begriff „häufig“ ist im Sinne von „zeitlich überwiegend“ 

zu verwenden. 
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Zone 21 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine 
gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der 
Luft enthaltenem brennbarem Staub bilden kann. 
Zone 22 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche explo-
sionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem 
brennbaren Staub normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt. 
Bemerkung: Dies ist gleichbedeutend damit, dass gefährliche explosions-

fähige Atmosphäre nur selten und auch nur kurzzeitig auf-
tritt. 

Schichten, Ablagerungen und Anhäufungen von brennbarem Staub sind 
wie jede andere Ursache, die zur Bildung gefährlicher explosionsfähiger 
Atmosphäre führen kann, zu berücksichtigen. 

  6. Feuergefährdeter Bereich ist ein Bereich, in dem die vorhandenen Mate-
rialien zu einer erhöhten Brandlast führen. Feuergefährdete Bereiche 
sind: 
– Bereiche, die nach Nummer 5 in Zonen eingeteilt sind und der Um-

kreis von 1 m um diese Zonen, 
– der Umkreis von 1 m um die Entstehungsstelle des Aluminiumstaubs, 
– Räume, in denen Aluminiumstäube gelagert werden, 
– der Umkreis von 5 m um Lager für Aluminiumstäube im Freien. 

  7. Explosionsgrenzen sind Grenzen des Explosionsbereiches. Untere Explo-
sionsgrenze (UEG) bzw. obere Explosionsgrenze (OEG) ist der untere 
bzw. obere Grenzwert der Konzentration (Stoffmengenanteil) eines 
brennbaren Stoffes in einem Gemisch von Gasen, Dämpfen, Nebeln, 
und/oder Stäuben, in dem sich nach dem Zünden eine von der Zünd-
quelle unabhängige Flamme gerade nicht mehr selbstständig fortpflan-
zen kann. 

  8. Explosionsfeste Bauweise ist eine Bauweise, bei der Anlagenteile wie 
Behälter, Apparate, Rohrleitungen, so gebaut sind, dass sie dem zu er-
wartenden Explosionsdruck im Innern standhalten, ohne aufzureißen. 
Anlagenteile sind explosionsdruckfest, wenn sie dem zu erwartenden 
Explosionsdruck standhalten, ohne sich bleibend zu verformen. Anlagen-
teile sind explosionsdruckstoßfest, wenn sie dem zu erwartenden Explo-
sionsdruck standhalten, ohne aufzureißen, wobei jedoch bleibende Ver-
formungen zulässig sind. 

  9. Reduzierter Explosionsdruck ist der in einem durch Explosionsdruckent-
lastung oder Explosionsunterdrückung geschützten Behälter auftretende 
Explosionsdruck. 

10. Explosionsunterdrückung ist eine Maßnahme bei der die Verbrennung 
einer explosionsfähigen Atmosphäre in einem geschlossenen oder im 
Wesentlichen geschlossenen Volumen erkannt und in der Anfangsphase 
durch Zugabe eines geeigneten Löschmittels abgebrochen wird, so dass 
es nicht zu einem gefährlichen Druckaufbau kommt. Eine Explosion gilt 
dann als unterdrückt, wenn es möglich ist, den maximalen Explosions-
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druck auf einen reduzierten Explosionsdruck zu begrenzen, d. h. der zu 
erwartende Explosionsdruck wird verringert. 

11. Explosionsdruckentlastung ist eine Maßnahme, bei der im Falle einer 
Explosion in einem Anlagenteil definierte Öffnungen freigegeben wer-
den, damit das Anlagenteil nicht über seine Explosionsfestigkeit hinaus 
beansprucht wird. 

12. Feststoffinertisierung ist eine Maßnahme, bei der durch Einleiten eines 
inerten Feststoffes in einen Behälter, der Anteil an brennbarem Staub 
soweit reduziert wird, dass die Bildung explosionsfähiger Atmosphäre in 
einem Behälter verhindert wird.  

13. Selbstentzündung einer Staubschüttung ist die Entzündung von Stäuben, 
die dadurch hervorgerufen wird, dass die Wärmeproduktionsrate der  
Oxidations- oder Zersetzungsreaktion der Stäube größer ist als die Wär-
meverlustrate an die Umgebung. 

14. Mindestzündtemperatur einer Staubschicht ist die unter festgelegten 
Versuchsbedingungen ermittelte niedrigste Temperatur einer heißen  
Oberfläche, bei der die Staubschicht entzündet wird. 

15. Mindestzündtemperatur einer Staubwolke ist die unter festgelegten Ver-
suchsbedingungen ermittelte niedrigste Temperatur einer heißen Ober-
fläche, bei der sich das zündwilligste Gemisch des Staubes mit Luft ent-
zündet. 

16. Glimmtemperatur ist die Mindestzündtemperatur einer 5 mm dicken 
Staubschicht.  

3 Brand- und Explosionsgefahren beim Schleifen, 
Bürsten und Polieren von Aluminium 

3.1  Aluminiumstaub/Luft-Gemische 

Bei der Bearbeitung von Aluminium durch Schleifen, Bürsten und Polieren 
entstehen brennbare Stäube, die im Gemisch mit Luft eine explosionsfähige 
Atmosphäre bilden können. Ist zeitgleich eine für das Staub/Luft-Gemisch 
wirksame Zündquelle vorhanden, ist eine Explosionsgefahr gegeben. Die Ent-
zündbarkeit des Staub/Luft-Gemisches und die Explosionswirkung sind u. a. 
abhängig von der Korngröße, Feuchte und Zusammensetzung des Alumini-
umstaubes. 

Die Kenntnis der Brenn- und Explosionskenngrößen des auftretenden 
Staubes ist eine wichtige Grundlage zur Gefährdungsbeurteilung und 
zum Festlegen von Schutzmaßnahmen einschließlich der Auslegung von 
staubverarbeitenden Anlagen. Die Kenngrößen sind gegebenenfalls durch 
entsprechende Untersuchungen an einer repräsentativen Staubprobe zu 
ermitteln. 
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Beispiele für Brenn- und Explosionskenngrößen von Aluminiumstäuben 
siehe z.B. GESTIS-STAUB-EX-Datenbank des BGIA-Institut für Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung   
(www.dguv.de/bgia/gestis-staub-ex). 

3.2  Wasserstoffgas/Luft-Gemische 

Bei Kontakt von Aluminiumstaub mit Wasser, z.B. bei Nassbearbeitungsver-
fahren oder Staubabscheidung im Nassabscheider, kann Wasserstoffgas ent-
stehen. Es bildet unter Normalbedingungen ab einem Volumenanteil von 
ca. 4% mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch. Ist zeitgleich eine für das 
Wasserstoffgas/Luft-Gemisch wirksame Zündquelle vorhanden, ist eine Ex-
plosionsgefahr gegeben. 

Die erforderliche Mindestzündenergie für Wasserstoffgas/Luft-Gemische 
ist vergleichsweise niedrig. Sie liegt in einer Größenordnung von 0,012 
bis 0,02 mJ. 

4 Maßnahmen zur Verhütung von Brand- und  
Explosionsgefahren 

4.1 Allgemeines 

4.1.1 Der Unternehmer hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die Brand- 
und Explosionsgefahren beim Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium 
zu ermitteln, zu beurteilen und die notwendigen Schutzmaßnahmen zu er-
greifen, um Gefährdungen durch Aluminiumstaub und Wasserstoffgas zu 
vermeiden oder auf ein Mindestmaß zu verringern. 

Zur Gefährdungsbeurteilung siehe § 5  des Arbeitsschutzgesetzes und § 7 
der Gefahrstoffverordnung sowie § 3 der Betriebssicherheitsverordnung. 
Zur systematischen Vorgehensweise zum Erkennen und Vermeiden von 
Explosionsgefährdungen siehe das Abfrageschema in Anhang 1 und 
Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2152 „Gefährliche explosi-
onsfähige Atmosphäre; Allgemeines“. Zur Beurteilung der Explosions-
gefährdung siehe auch Technische Regeln für Betriebssicherheit 
TRBS 2152 Teil 1 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre; Beurteilung 
der Explosionsgefährdung“. 
Zu Schutzmaßnahmen gegen Brand- und Explosionsgefahren, deren 
Rangfolge und Durchführung, siehe insbesondere § 12 der Gefahrstoffver-
ordnung mit Anhang III Nr. 1 und § 5 der Betriebssicherheitsverordnung 
mit Anhang 4. 
Hinsichtlich der Beschaffenheit von Bearbeitungsmaschinen und zugehö-
rigen Einrichtungen siehe § 7 der Betriebssicherheitsverordnung. 
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Beschaffenheitsanforderungen an ortsfeste Maschinen zum Schleifen von 
Aluminium siehe z.B. DIN EN 13 218 „Werkzeugmaschinen; Sicherheit; 
Ortsfeste Schleifmaschinen“. 
Zum Stand der Technik siehe die im Anhang 7 aufgeführten Normen und 
technischen Spezifikationen. 

4.1.2 Kann das Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre durch die 
festgelegten Schutzmaßnahmen nicht sicher verhindert werden, ist nach § 5 
der Betriebssicherheitsverordnung eine Zoneneinteilung für die explosions-
gefährdeten Bereiche erforderlich. 

Zur Zoneneinteilung siehe z.B.  
– Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2152 Teil 1,  
– „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“ (BGR 104),  
– DIN EN 61241-10 „Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Berei-

chen mit brennbarem Staub; Teil 10: Einteilung von staubexplosions-
gefährdeten Bereichen“  

 und  
– VDI 2263 Blatt 6 „Staubbrände und Staubexplosionen; Gefahren, Beur-

teilung, Schutzmaßnahmen; Brand- und Explosionsschutz an Entstau-
bungsanlagen„ mit Beispielen in E VDI 2263 Blatt 6.1. 

Hinweise zur Beurteilung des Auftretens von explosionsgefährdeten Be-
reichen und zur Zoneneinteilung beim Schleifen, Bürsten und Polieren 
von Aluminium siehe Anhang 2. 

4.1.3 Ergibt die Gefährdungsbeurteilung das Vorliegen eines explosionsgefährde-
ten Bereiches, ist ein Explosionsschutzdokument nach § 6 der Betriebssicher-
heitsverordnung zu erstellen. 

Zum Explosionsschutzdokument siehe z.B. Abschnitt E 6 der „Explosions-
schutz-Regeln (EX-RL)“ (BGR 104).  
Muster eines Explosionsschutzdokuments siehe Anhang 3. 

4.1.4 Bearbeitungsmaschinen, die ausschließlich für die Bearbeitung von Alumini-
um vorgesehen sind, sind entsprechend zu kennzeichnen. 

Eine entsprechende Kennzeichnung ist z.B. ein Hinweiszeichen an der 
Maschine mit der Aufschrift „Nur für Aluminiumbearbeitung“. 

4.2 Verfahrenstechnische Maßnahmen 

4.2.1 Allgemeines 

Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass der bei der Bearbeitung anfallen-
de Aluminiumstaub an der Entstehungsstelle vollständig erfasst und gefahr-
los beseitigt wird, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist. Dies 
wird z.B. erreicht durch Anwendung eines der nachfolgenden Verfahren zur 
Staubbeseitigung: 
1. Nassverfahren, 
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2. Trockenverfahren mit Nassabscheidung des Staubes durch sofortiges Be-
netzen des freiwerdenden Staubes, 

3. Trockenverfahren mit Nassabscheidung des Staubes durch Benetzen des 
Staubes im Nassabscheider 

 oder 
4. Trockenverfahren mit Trockenabscheidung des Staubes. 

Entstehungsstelle ist die Kontaktstelle zwischen Werkstück und Werkzeug. 
Bei der Bearbeitung mit Handmaschinen kommen üblicherweise die Ver-
fahren nach Nummern 3 und 4 zur Anwendung. 
Andere Staubbeseitigungsverfahren sind anwendbar, sofern der Unter-
nehmer im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung deren Eignung zum Er-
reichen des Schutzzieles nachweist. Dies kann insbesondere der Fall sein 
bei Schleif-, Polier- und Bürstarbeiten, bei denen geringe Mengen Alu-
miniumstaub anfallen, z.B. auf Grund der kurzen Dauer der Arbeiten oder 
der geringen Abtragsmengen. 

4.2.2  Nassverfahren 

4.2.2.1 Beim Nassverfahren wird das Werkstück und/oder das Werkzeug mit Wasser 
oder anderen geeigneten Kühlschmierstoffen so benetzt, dass der entspre-
chende Abrieb als Schlamm anfällt. 

Andere geeignete Kühlschmierstoffe sind z.B. nichtwassermischbare 
(wasserfreie) Kühlschmierstoffe. Ihre Verwendung kann mit zusätzlichen 
Brand- und Explosionsgefahren verbunden sein, siehe BG-Information 
„Brand- und Explosionsschutz an Werkzeugmaschinen beim Einsatz 
brennbarer Kühlschmierstoffe“ (BGI 719). 

4.2.2.2 Bearbeitungsmaschine und Flüssigkeitszugabe sind so miteinander verrie-
gelt, dass ein Trockenbetrieb nicht möglich ist.  

4.2.3 Trockenverfahren mit Nassabscheidung durch sofortiges Benetzen 

4.2.3.1 Beim Trockenverfahren mit Nassabscheidung des Staubes durch sofortiges 
Benetzen des freiwerdenden Staubes wird der Staub unmittelbar hinter der 
Entstehungsstelle – in der Haube – durch Wasser, eventuell mit Entspan-
nungszusätzen, oder mit anderen geeigneten Flüssigkeiten so benetzt, dass 
er möglichst vollständig gebunden wird und als Schlamm anfällt. 

4.2.3.2 Bearbeitungsmaschine und Flüssigkeitszugabe sind so miteinander verrie-
gelt, dass ein Trockenbetrieb nicht möglich ist. 

4.2.4 Trockenverfahren mit Nassabscheidung im Nassabscheider 

4.2.4.1 Beim Trockenverfahren mit Nassabscheidung des Staubes im Nassabscheider 
wird der anfallende trockene Staub an der Entstehungsstelle möglichst voll-
ständig abgesaugt und einem geeigneten Nassabscheider zugeführt. 
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Nassabscheider sind geeignet, wenn eine ausreichende Benetzung des 
Staubes mit dem Waschwasser sichergestellt ist und gefährliche Staub-
anbackungen oder -ansammlungen und die Ansammlung gefährlicher 
Wasserstoffgas/Luft-Gemische – auch im Stillstand des Abscheiders – ver-
mieden sind. 

4.2.4.2 Die Bearbeitungsmaschinen können nur betrieben werden, wenn die Nass-
abscheidung und die Absaugung wirksam sind. Bei unzureichender Absau-
gung oder Abscheidung schalten sich die Bearbeitungsmaschinen selbsttätig 
ab. 

Eine Überwachung der Absaugung ist z.B. durch Druckwächter möglich. 
Eine Überwachung der Abscheidung ist durch einen Trockenlaufschutz 
möglich, z.B. einen Wassermangelschalter. 

4.2.4.3 Die Ventilatoren sind auf der Reinluftseite angeordnet und laufen nach Ab-
schalten der Bearbeitungsmaschine so lange nach, dass Ablagerungen in den 
Rohrleitungen weitestgehend vermieden werden. 

4.2.4.4 Der Aufstellungsort des Nassabscheiders ist so gewählt, dass eine (unzulässi-
ge) Anreicherung der Staubkonzentration im Arbeitsraum durch den 
Reststaubgehalt der Reinluft und Gefahren durch entstehendes Wasserstoff-
gas während des Betriebs und im Stillstand des Abscheiders vermieden wer-
den. 

Dies wird z.B. durch Aufstellung des Abscheiders im Freien und einen 
Verzicht auf die Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum erreicht. 
Eine Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum setzt voraus, dass die 
zurückgeführte Luft ausreichend gereinigt ist, siehe z.B. Abschnitt 3.4.1 
der BG-Regel „Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen“ 
(BGR 121). Neben der Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte ist dem As-
pekt der langfristigen Staubanreicherung durch Ablagerung bei Luftrück-
führung besondere Aufmerksamkeit zu widmen und bei der Festlegung 
von Reinigungsintervallen nach Abschnitt 4.9 zu berücksichtigen. 
Anmerkung: Mit Nassabscheidern wird im Allgemeinen ein geringerer 

Abscheidegrad als mit filternden Abscheidern erreicht. Mit 
einem zusätzlich nachgeschalteten Speicherfilter kann im 
Allgemeinen der Abscheidegrad von filternden Abscheidern 
erreicht werden. 

4.2.5 Trockenverfahren und Trockenabscheidung 

4.2.5.1 Beim Trockenverfahren mit Trockenabscheidung des Staubes wird der anfal-
lende trockene Staub an der Entstehungsstelle möglichst vollständig abge-
saugt und einem Trockenabscheider zugeführt. 

4.2.5.2 Durch Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes werden die mögli-
chen Auswirkungen einer Explosion im Abscheider auf ein unbedenkliches 
Maß begrenzt. 
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Eine geeignete Maßnahme für den konstruktiven Explosionsschutz ist 
z.B.: Explosionsdruckstoßfeste Bauweise für den reduzierten Explosions-
druck in Kombination mit Explosionsdruckentlastung oder -unter-
drückung; siehe auch 
– VDI 3673 „Druckentlastung von Staubexplosionen“  
– DIN EN 14 491 “Schutzsysteme zur Druckentlastung von Staubexplosio-

nen“  
– VDI 2263 Blatt 3 „Staubbrände und Staubexplosionen; Gefahren, Beur-

teilung, Schutzmaßnahmen; Explosionsdruckstoßfeste Behälter und 
Apparate; Berechnung, Bau und Prüfung“ 

– DIN EN 14 460 „Explosionsfeste Geräte“  
 sowie  
– DIN EN 14 373 „Explosions-Unterdrückungssysteme“. 

4.2.5.3 Zusätzlich zu den Maßnahmen nach 4.2.5.2 sind geeignete Schutzsysteme 
vorhanden, die eine Explosionsübertragung aus dem Abscheider in angren-
zende Bereiche, z.B. in den Arbeitsraum verhindern (explosionstechnische 
Entkopplung). 

Geeignete Schutzsysteme können z.B. sein: Entlastungsschlot, Rück-
schlagklappen, Zellenradschleuse, Schnellschlussschieber, Explosions-
schutzventile, Löschmittelsperren; siehe auch  
– Abschnitt 10 der VDI 3673, 
– Abschnitt 5.7.4 der VDI 2263, 
– DIN EN 1127-1 „Explosionsfähige Atmosphären; Explosionsschutz; Teil 1: 

Grundlagen und Methodik“  
 und  
– DIN EN 15089 „Explosionsentkopplungs-Systeme“. 
Schutzsysteme gelten als geeignet, wenn eine Bestätigung ihrer Überein-
stimmung mit den einschlägigen Vorschriften der Richtlinie 94/9/EG (Ex-
plosionsschutzverordnung – 11. GPSGV) von einer benannten Stelle vor-
liegt und die bestimmungsgemäße Verwendung für den Einzelfall 
gewährleistet ist. 
In der Praxis haben sich z.B. bewährt:  
– Rohluftseite mit Schnellschlussschieber oder Entlastungsschlot, 
– Staubaustrag über explosionsfeste und flammendurchschlagsichere 

Zellenradschleuse, 
– Reinluftseite mit Explosionsschutzventil. 

4.2.5.4 Anstelle der konstruktiven Explosionsschutzmaßnahmen nach den Abschnit-
ten 4.2.5.2 und 4.2.5.3 kann durch Feststoffinertisierung das Entstehen von 
explosionsfähiger Atmosphäre im Abscheider vermieden werden. 

Bei diesem Verfahren wird ein staubförmiger Inertstoff, z.B. Calciumcar-
bonat (Kalk), in den Abscheider eingebracht, so dass der Alumini-
umstaub-Gewichtsanteil so weit reduziert wird, dass ein Entzünden des 
Gemisches nicht mehr stattfinden kann. Das zulässige Mischungsverhält-
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nis Inertstoff/Aluminiumstaub wird durch eine geeignete Überwachung 
sichergestellt. 
Dieses Verfahren eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen ge-
ringe Mengen an Aluminiumstaub anfallen und zur Reduzierung der 
Brandgefahr. 

4.2.5.5 Die Bearbeitungsmaschinen können nur betrieben werden, wenn die Absau-
gung und Trockenabscheidung wirksam sind. 

Eine Überwachung der Absaugung ist z.B. durch Druckwächter möglich. 
4.2.5.6 Die Ventilatoren sind auf der Reinluftseite (Abluftseite) angeordnet und lau-

fen nach Abschalten der Bearbeitungsmaschine solange nach, dass Ablage-
rungen in den Rohrleitungen weitestgehend vermieden werden. 

4.3 Bearbeiten und Abscheiden unterschiedlicher Werkstoffe 

4.3.1 Allgemeines 

Bei der wechselseitigen oder gleichzeitigen Bearbeitung von Aluminium und 
funkenreißenden Werkstoffen ist sicherzustellen, dass Brand- und Explosi-
onsgefahren durch das gleichzeitige Auftreten von brennbarem Staub bzw. 
explosionsfähigen Staub/Luft-Gemischen und wirksamen Zündquellen sowie 
durch gefährliche Reaktionen zwischen den unterschiedlichen Werkstoffstäu-
ben und -schlämmen vermieden werden. 

Eine gleichzeitige Bearbeitung von Aluminium und funkenreißenden 
Werkstoffen kann z.B. bei der Bearbeitung von Verbundwerkstoffen erfor-
derlich werden. 
Wirksame Zündquellen können die bei der Bearbeitung funkenreißender 
Werkstoffe entstehenden Funken sein. 

4.3.2 Wechselseitige Bearbeitung von Aluminium und funkenreißenden  
 Werkstoffen 

4.3.2.1 Bei der wechselseitigen Bearbeitung von Aluminium und funkenreißenden 
Werkstoffen können die Anforderungen nach Abschnitt 4.3.1 erfüllt werden 
durch Anwendung 
1. des Nassverfahrens nach Abschnitt 4.2.2  
 oder 
2. des Trockenverfahrens mit Nassabscheidung durch sofortiges Benetzen 

nach Abschnitt 4.2.3. 
4.3.2.2 Die Anforderungen nach Abschnitt 4.3.1 können auch erfüllt werden durch 

Anwendung des Trockenverfahrens mit Nassabscheidung im Nassabscheider 
nach Abschnitt 4.2.4, sofern 
– für jede Werkstoffgruppe getrennte Absaugeinrichtungen verwendet wer-

den 
 und  
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– bei den übrigen Einrichtungen und Bearbeitungsmaschinen vor jedem 
Wechsel durch Reinigungsmaßnahmen sämtliche Werkstoffreste entfernt 
werden.  

Die Abscheidung des Staubes kann in getrennten oder in einem gemeinsa-
men Nassabscheider erfolgen. 

4.3.2.3 Anstelle der Nassabscheidung nach Abschnitt 4.3.2.2 kann auch eine Tro-
ckenabscheidung mit Maßnahmen zur Vermeidung einer explosionsfähigen 
Atmosphäre durch Feststoffinertisierung nach Abschnitt 4.2.5.4 angewendet 
werden. 

4.3.2.4 Beim Abscheiden der Stäube in einem gemeinsamen Abscheider werden die 
Rohrleitungen der getrennten Absaugeinrichtungen erst im Abscheider zu-
sammengeführt, z.B. im Benetzungsbereich des Nassabscheiders. 

4.3.2.5 Durch geeignete Maßnahmen wird gewährleistet, dass bei Bearbeitung der 
unterschiedlichen Werkstoffe die jeweils zugehörige Absaugeinrichtung ver-
wendet wird. 

4.3.3 Gleichzeitige Bearbeitung von Aluminium und funkenreißenden Werkstoffen 

4.3.3.1 Bei der gleichzeitigen Bearbeitung von Aluminium und funkenreißenden 
Werkstoffen können die Anforderungen nach Abschnitt 4.3.1 erfüllt werden 
durch Anwendung 
1. des Nassverfahrens nach Abschnitt 4.2.2  
 oder 
2. des Trockenverfahrens mit Nassabscheidung durch sofortiges Benetzen 

nach Abschnitt 4.2.3. 
4.3.3.2 Die Anforderungen nach Abschnitt 4.3.1 können auch erfüllt werden durch 

Anwendung des Trockenverfahrens mit Nassabscheidung im Nassabscheider 
nach Abschnitt 4.2.4 oder mit Trockenabscheidung nach Abschnitt 4.2.5, so-
fern  
– die untere Explosionsgrenze an der Staubentstehungsstelle und in der Ab-

saugleitung sicher unterschritten ist  
 und  
– die Absaugleitungen frei von Staubablagerungen sind. 

Dies wird z.B. erreicht durch: 
– Ausreichende Absaugleistung, 
– Strömungsgeschwindigkeit in den Absaugleitungen von mindestens 

20 m/s,  
– Vermeidung von Drossel- und Absperreinrichtungen in horizontalen 

Abschnitten der Absaugleitungen, 
– regelmäßige Reinigung des gesamten Rohrleitungssystems, z.B. über 

eine ausreichende Anzahl von Revisionsöffnungen. 
Die Festlegung der Reinigungsintervalle richtet sich im Wesentlichen 
nach der anfallenden Staubmenge und dem zu erwartenden Grad der 
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Verschmutzung. Sie sind vom Unternehmer an die jeweiligen betriebli-
chen Verhältnisse anzupassen. 

4.3.3.3 Bei Anwendung der Trockenabscheidung nach Abschnitt 4.2.5 mit Maßnah-
men des konstruktiven Explosionsschutzes ist zusätzlich ein geeigneter Fun-
kenvorabscheider in der Absaugleitung vorhanden. 

Ein geeigneter Funkenvorabscheider ist z.B. ein Zyklonabscheider. 

4.4 Erfassen, Fördern und Sammeln des Staubes und Schlammes 

4.4.1 Bei den Verfahren nach den Abschnitten 4.2.2 und 4.2.3 sind der Bearbei-
tungsraum der Maschine, Erfassungseinrichtungen, z.B. Hauben, Förderein-
richtungen und Sammelrinnen, für den nass gebundene Aluminiumstaub so 
gestaltet, dass Schlammablagerungen und -anbackungen auf ein Mindest-
maß reduziert werden. Die Einrichtungen lassen sich einfach reinigen, z.B. 
durch Abspülen mit Wasser. 

Dies wird z.B. erreicht durch glatte Oberflächen, schräge Flächen mit aus-
reichendem Neigungswinkel und durch Vermeidung waagerechter Flä-
chen. 

4.4.2 Der anfallende nass gebundene Aluminiumstaub wird kontinuierlich einem 
Schlammsammelbehälter zugeführt. Der Schlammsammelbehälter ist nicht 
dicht abgedeckt und ausreichend belüftet. 

4.4.3 Gefährliche Anreicherungen von Wasserstoffgas, z.B. in den Erfassungs- und 
Fördereinrichtungen sowie in den Sammelrinnen, sind durch geeignete Maß-
nahmen ausgeschlossen. 

Geeignete Maßnahmen sind z.B. eine weitestgehend offene Gestaltung 
der Einrichtungen oder das Vorsehen entsprechender Entlüftungen an 
den höchsten Stellen bei fehlender Möglichkeit des freien Entweichens 
des Wasserstoffgases.  

4.4.4 Bei den Verfahren nach den Abschnitten 4.2.4 und 4.2.5 sind der Bearbei-
tungsraum der Maschine, die Erfassungseinrichtungen und Rohrleitungen 
zur Abführung des trockenen Aluminiumstaubes so ausgeführt, dass Staub-
ablagerungen in und an ihnen weitestgehend vermieden sind. 

Dies wird z.B. erreicht durch glatte Oberflächen, schräge Flächen mit aus-
reichendem Neigungswinkel und durch Vermeidung waagerechter Flä-
chen; bei Rohrleitungen durch gerade Leitungsführungen, Vermeidung 
von Drossel- und Absperreinrichtungen in horizontalen Abschnitten der 
Absaugleitung, Krümmer mit großen Radien und eine Strömungsge-
schwindigkeit in den Rohrleitungen von ca. 20 m/s. 
Anforderungen an Luftleitungen siehe auch BG-Regel „Arbeitsplatzlüf-
tung – Lufttechnische Maßnahmen“ (BGR 121), insbesondere Abschnitt 
3.5.3.6. 
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4.5 Lagern und Transportieren des Staubes und Schlammes 

4.5.1 Beim Lagern und Transportieren von (abgesaugten und abgeschiedenen) 
Aluminiumstäuben und -schlämmen ist ein unzulässiges Erwärmen und ein 
Anreichern von Wasserstoffgas zu vermeiden.  

Bei trockenem Aluminiumstaub besteht bei Raumtemperatur eine Gefahr 
der Selbstentzündung i. Allg. nicht. Ausnahmen können z. B. Polierstäube 
bilden. 

4.5.2 Trockene Aluminiumstäube sind in geschlossenen Behältern zu lagern und zu 
transportieren. Es ist dafür zu sorgen, dass das Eindringen von Tropf- und 
Spritzwasser in die Behälter verhindert wird. 

4.5.3 Feuchte Aluminiumstäube sind in geschlossenen Behältern zu lagern und zu 
transportieren, die so gestaltet sind, dass freiwerdendes Wasserstoffgas ge-
fahrlos entweichen kann.  

4.5.4 Behälter nach den Abschnitten 4.5.2 und 4.5.3 müssen aus geeigneten Werk-
stoffen bestehen, ein geeignetes Fassungsvermögen besitzen und entspre-
chend § 5 der Gefahrstoffverordnung gekennzeichnet sein. 

Grundsätzlich kommen solche Behältnisse in Betracht, die auch für den 
außerbetrieblichen Transport zugelassen sind (siehe Gefahrgutverord-
nung Straße, Gefahrgutverordnung Eisenbahn, Gefahrgutverordnung 
See). 
Geeignet sind z.B. Behälter aus nicht brennbarem Material wie Metallfäs-
ser mit einem Fassungsvermögen von max. 200 Litern. 

Kennzeichnungsbeispiel für trockene Aluminiumstäube: 

ALUMINIUMSTAUB 
 
 
Leichtentzündlich (Gefahrensymbol – F) 
 
 

 

Hinweise auf besondere Gefahren (R-Sätze): 
– Leichtentzündlich (brennbarer fester Stoff) (R 11). 
– Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase (R 15). 
 
Sicherheitsratschläge (S-Sätze): 
– Behälter trocken und dicht geschlossen halten (S 7/8). 
– Von Zündquellen fernhalten – Nicht Rauchen (S 16). 
– Zum Löschen Feuerlöscher Brandklasse D verwenden. 
 Kein Wasser verwenden (S 43). 

Hersteller: 
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4.5.5 Behälter nach den Abschnitten 4.5.2 und 4.5.3 sind in Lagerräumen nach 
Abschnitt 4.7 aufzubewahren. Eine Lagerung anderer leichtentzündlicher 
Stoffe und Stoffe, die im Brandfalle den Aluminiumbrand unterstützen, ist im 
gleichen Raum nicht zulässig. 

4.5.6 Abweichend von Abschnitt 4.5.5 Satz 1 ist eine Lagerung im Freien zulässig, 
wenn die Behälter gegen direkte Sonneneinwirkung und Eindringen von 
Feuchtigkeit geschützt sind und ein für den Brandfall ausreichender Abstand 
von Gebäuden eingehalten wird. 

Der Abstand zu Gebäuden ist nicht eindeutig festgelegt. Im Baugenehmi-
gungsverfahren wird der Abstand unter anderem nach dem Grad der Ge-
fährdung mit den für den Brandschutz zuständigen Stellen abzustimmen 
sein. 

4.5.7 Behälter dürfen nicht in Lagerräumen, sondern nur im Freien gelagert wer-
den, wenn die Gefahr der Selbstentzündung nicht ausgeschlossen werden 
kann. Hierbei müssen die Bedingungen nach Abschnitt 4.5.6 eingehalten 
werden. 

Die Gefahr einer Selbstentzündung besteht z.B. bei feuchten Aluminium-
stäuben. 

4.5.8 Behälter nach Abschnitt 4.5.3 sind in gut durchlüfteten Räumen, vorzugswei-
se jedoch im Freien zu lagern, so dass gefährliche Ansammlungen von Was-
serstoffgas vermieden werden. 

4.6 Vermeidung von Zündquellen 

4.6.1 Geräte und Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen in 
explosionsgefährdeten Bereichen müssen der Explosionsschutzverordnung 
(11. GPSGV) entsprechen. 

Siehe auch Abschnitt E 2 der BG-Regel „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“ 
(BGR 104). 
Bei der Auswahl elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen 
mit brennbarem Staub ist nach DIN EN 61 241-14 „Elektrische Betriebsmit-
tel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub; Teil 14: Auswahl 
und Errichten“ der spezifische elektrische Widerstand (Leitfähigkeit) des 
Staubes zu berücksichtigen. Gemäß dieser Norm gilt ein Staub als leitfä-
hig, wenn der spezifische elektrische Widerstand ≤ 10 3 Ωm ist. Trockener 
Aluminiumstaub vom Schleifen, Bürsten und Polieren kann bei Zugrun-
delegung dieses Grenzwertes im Allgemeinen als nicht leitfähig angese-
hen werden. 

4.6.2 In explosionsgefährdeten Bereichen müssen alle elektrisch leitfähigen Anla-
genteile elektrostatisch geerdet sein. 

Solche Anlagenteile sind z.B. Absaughauben und Absaugkanäle. 
Siehe auch BG-Regel „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrosta-
tischer Aufladungen“ (BGR 132). 
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4.6.3 Oberflächentemperaturen in explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nicht 
so hoch sein, dass gefährliche explosionsfähige Atmosphäre aus Stäuben  
oder auf Oberflächen abgelagerter Staub entzündet werden kann. Folgende 
Bedingungen müssen erfüllt sein: 
1. Die Oberflächentemperatur darf 2/3 der Mindestzündtemperatur in °C des 

jeweiligen Staub/Luft-Gemisches nicht überschreiten. 
2. An Flächen, auf denen Ablagerungen von Stäuben nicht wirksam verhin-

dert sind, darf die Oberflächentemperatur die um 75 K verminderte 
Glimmtemperatur des jeweiligen Staubes nicht überschreiten; bei Schicht-
dicken über 5 mm gelten niedrigere Temperaturen. 

3. Maßgeblich für Stäube ist der niedrigere der nach den Nummern 1 und 2 
ermittelten Werte. 

4. Bei Oberflächentemperaturen unter 135 °C sind die Bedingungen nach 
Nummern 1 und 2 für Aluminiumstäube als erfüllt anzusehen; bei höheren 
Oberflächentemperaturen ist ein Nachweis der Glimm- und Zündtempera-
tur des im Einzelfall vorliegenden Staubes erforderlich. 
Siehe auch Abschnitt E 2 der BGR 104, DIN EN 61 241-14 und DIN EN 
60 079. Bei nicht verunreinigten Aluminiumstäuben sind die Bedingungen 
nach den Nummern 1 und 2 als erfüllt anzusehen bei Oberflächentempe-
raturen unter 300 °C. Verunreinigungen können sich z.B. bei Polierstäu-
ben durch Polierpaste, Flusen oder Paraffinzusätze ergeben. 

4.6.4 Geräte und Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen in 
feuergefährdeten Bereichen entsprechen mindestens der Schutzart IP 5X. Für 
Oberflächentemperaturen in feuergefährdeten Bereichen gelten die Bedin-
gungen nach Abschnitt 4.6.3. 

Schutzarten siehe DIN EN 60 529 „Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)“. 
4.6.5 In feuergefährdeten Bereichen sind offene Heizungsanlagen nicht zulässig. 

Offene Heizungsanlagen sind z.B. Heizstrahler. 
4.6.6 In feuergefährdeten Bereichen ist Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten. 

Hinsichtlich Kennzeichnung siehe Abschnitt 4.7.5. 
4.6.7 In feuergefährdeten Bereichen dürfen keine Arbeiten mit Zündgefahr vorge-

nommen werden. 
Siehe § 22 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Präven-
tion“ (BGV A1). 

4.6.8 Abweichungen von Abschnitt 4.6.7 sind zulässig, wenn besondere Schutz-
maßnahmen getroffen werden und der Unternehmer eine schriftliche Er-
laubnis erteilt hat. 

Siehe auch Abschnitt 3.8 des Kapitels 2.26 der BG-Regel „Betreiben von 
Arbeitsmitteln“ (BGR 500). 

4.6.9 In der Nähe von feuergefährdeten Bereichen dürfen Arbeiten mit Zündgefahr 
nur ausgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Zündquellen in 
die gefährdeten Bereiche gelangen können. 
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4.6.10 Absaug- und Schutzhauben an Schleifarbeitsplätzen und Schleifmaschinen 
sind aus nicht zur Funkenbildung neigenden Werkstoffen oder mit solchen 
Werkstoffen ausgekleidet, sofern mit dem Auftreten von Schlag- und Schleif-
funken zu rechnen ist. 

Nicht zur Funkenbildung neigen z.B. Kupfer, Aluminium. 
Mit dem Auftreten von Schlag- und Schleiffunken ist zu rechnen, z.B. an 
Bandschleifmaschinen mit manueller Werkstückführung oder im Falle ei-
nes Bandrisses. 

4.7  Arbeits- und Lagerräume; Lager im Freien 

4.7.1 Wände, Decken und Fußböden in feuergefährdeten Bereichen müssen aus 
nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Bei zu erwartender Staubentwicklung 
müssen sie so gestaltet sein, dass sich möglichst wenig Staub ablagern oder 
festsetzen kann; sie müssen leicht zu reinigen sein. 

Siehe auch Abschnitt 6.1 der VDI 2263. 
Nicht brennbare Baustoffe siehe DIN 4102 „Brandverhalten von Baustof-
fen und Bauteilen“. 

4.7.2 In begehbaren Räumen müssen Türe und Tore so angeordnet sein, dass von 
jeder Stelle des Raumes eine bestimmte Entfernung zum nächstgelegenen 
Ausgang nicht überschritten wird. Die in der Luftlinie gemessene Entfernung 
soll höchstens betragen: 
– In feuergefährdeten Räumen 25 m, 
– in explosionsgefährdeten Räumen 20 m. 
Bei Räumen mit mehreren Türen sollen sich die Ausgänge möglichst in ge-
genüberliegenden Wänden befinden. 

Siehe auch Arbeitsstätten-Richtlinie ASR 10/1 „Türen und Tore“. 
4.7.3 Einrichtungen in Bereichen, in denen mit Staubanfall zu rechnen ist, sind so 

zu gestalten und aufzustellen, dass Staubablagerungen weitgehend vermie-
den werden und eine Reinigung leicht möglich ist. 

Vermeiden waagerechter Flächen verringert die Staubablagemöglichkeit. 
4.7.4 In Räumen mit feuergefährdeten Bereichen müssen elektrische Betriebsmittel 

und Gas oder Flüssigkeit fördernde Leitungen für diese Bereiche bei Gefahr 
von einer nicht gefährdeten, leicht erreichbaren Stelle aus abgeschaltet wer-
den können. Die Schaltanlagen müssen entsprechend ihrer Funktion und ih-
rem Schaltzustand deutlich erkennbar gekennzeichnet sein. 

Errichtung elektrischer Anlagen siehe 
– DIN VDE 0100 „Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen 

bis 1000 V“, 
– DIN EN 61241-14 „Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Berei-

chen mit brennbarem Staub; Teil 14: Auswahl und Errichten“, 
– DIN EN 60079 „Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete 

Bereiche“. 
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4.7.5 Räume und Lager im Freien mit feuergefährdeten Bereichen müssen an 
geeigneten Stellen, insbesondere an den Zugängen, mit den Verbotszeichen 
P02 „Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“ und P06 „Zutritt für Unbe-
fugte verboten“, explosionsgefährdete Bereiche zusätzlich mit dem Warnzei-
chen W21 „Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre“ gekennzeichnet sein. 
Die Zeichen müssen der Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (BGV A8) entsprechen. 

Siehe auch Anhang III Nr. 1 der Gefahrstoffverordnung. 
4.7.6 Lagerräume und Lager im Freien, in denen Aluminiumstäube gelagert sind, 

müssen zusätzlich zur Kennzeichnung nach Abschnitt 4.7.5 mit dem Warnzei-
chen W01 „Warnung vor feuergefährlichen Stoffen“ gekennzeichnet sein. Die 
Zeichen müssen der Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (BGV A8) entsprechen. 

4.7.7 An Arbeitsplätzen, in Arbeits- und Lagerräumen sowie in Lagern im Freien 
sind Ablagerungen von Aluminiumstäuben so gering wie möglich zu halten. 
Sofern das betriebsmäßige Auftreten von Ablagerungen nicht vollständig ver-
hindert werden kann, ist eine Beseitigung der Ablagerungen in auf den 
Staubanfall abgestimmten Zeitintervallen vorzunehmen. 

Bei den meisten brennbaren Stäuben reicht bereits eine gleichmäßig  
über die gesamte Bodenfläche verteilte Staubablagerung von weniger als 
1 mm Schichtdicke aus, um beim Aufwirbeln einen Raum normaler Höhe 
mit explosionsfähigem Staub/Luft-Gemisch vollständig auszufüllen, siehe 
auch Abschnitt 3.4.1 der Technischen Regeln für Betriebssicherheit 
TRBS 2152 Teil 1. 

4.7.8 Aluminiumstäube an den Arbeitsplätzen sind in Behältern nach Abschnitt 4.5 
zu sammeln und zur Einschränkung der Brandlast in angemessenen Zeitab-
ständen aus dem Arbeitsbereich zu entfernen und ins Lager zu schaffen. 

Die Entfernung der Stäube in angemessenen Zeitabständen bedeutet, 
dass allgemein nach Arbeitsende – spätestens nach Schichtende – die 
Entfernung erfolgt, solange nicht nur sehr geringe Staubmengen zusam-
menkommen, deren Verbleiben am Arbeitsplatz in geschlossenen Behäl-
tern unkritisch ist. 

4.8 Löscheinrichtungen und Löschen von Bränden 

4.8.1 In feuergefährdeten Bereichen müssen für Aluminiumbrände geeignete 
Feuerlöschmittel und geeignete Feuerlöscheinrichtungen in ausreichender 
Menge bereitgestellt sein. Sie müssen gekennzeichnet, leicht zugänglich und 
leicht zu handhaben sein und im Brandfall benutzt werden. Beim Löschen 
muss das Aufwirbeln von Staub vermieden werden. Die Verwendung von 
Wasser und wasserhaltigen Feuerlöschmitteln ist verboten. 

Geeignete Feuerlöschmittel sind z.B. 
– Löschpulver der Brandklasse D, 
– trockene Abdecksalze, 
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– trockene rostfreie Graugussspäne, 
– trockener Sand. 
Ungeeignete Feuerlöschmittel sind z.B. 
– Wasser und wasserhaltige Stoffe, 
– Löschpulver der Brandklassen A, B, C, 
– Kohlendioxid, 
– Stickstoff. 
Wasser und wasserhaltige Feuerlöschmittel können bei brennendem  
Aluminium zu gefährlichen Reaktionen (Knallgasbildung) führen! 
Geeignete Feuerlöscheinrichtungen sind z.B. Feuerlöscher der Brandklas-
se D mit Pulverbrause. 
Siehe 
– DIN EN 2 „Brandklassen“, 
– DIN EN 3 „Tragbare Feuerlöscher“, 
– BG-Regel „Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ 

(BGR 133). 
Sauerstoffverdrängende Gase, wie Argon oder andere Gase bzw. Gasge-
mische, für die die Löschwirksamkeit bei Aluminiumbränden nachgewie-
sen ist, sind nur für die Anwendung in begrenzten geschlossenen Räu-
men (Behälter, technische Anlagen) geeignet, wenn eine löschwirksame 
Konzentration des Gases über eine ausreichend lange Zeit aufrechterhal-
ten wird. 
Der für eine Löschwirkung zu unterschreitende Restsauerstoffgehalt liegt 
bei Aluminiumbränden weit unter dem von Bränden organischer Stoffe, 
z.B. Öle. 
Die für eine Löschwirkung notwendige Löschdauer liegt bei Aluminium-
bränden weit über der von Bränden organischer Stoffe, z.B. Öle. 
Hinsichtlich Maßnahmen des Personenschutzes bei Feuerlöschanlagen 
für begehbare Räume siehe BG-Regel „Einsatz von Feuerlöschanlagen 
mit sauerstoffverdrängenden Gasen“ (BGR 134). 
Beim Nassverfahren mit Verwendung nichtwassermischbarer Kühl-
schmierstoffe können auch andere, als die oben als geeignet bezeichne-
ten Löschmittel zur Anwendung kommen. 

4.8.2 Abweichend von Abschnitt 4.8.1 kann es bei kleinen Brandherden zweckmä-
ßig sein, auf Feuerlöschmitteleinsatz zu verzichten und stattdessen das bren-
nende Aluminium in geeigneter Weise aufzunehmen und an sicherer Stelle 
ausbrennen zu lassen. 

4.8.3 In feuergefährdeten Bereichen dürfen für das Löschen anderer Brände als 
Aluminiumbrände keine Feuerlöscheinrichtungen mit Wasser oder wasser-
haltigem Feuerlöschmittel vorhanden sein. 

Für andere Brände als Aluminiumbrände geeignete Feuerlöschmittel sind 
z.B.: 
– Löschpulver für die Brandklassen A, B und C, 
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– Löschpulver für die Brandklassen B und C, 
– sauerstoffverdrängende Löschgase, wie CO2 und N2. 
Hinsichtlich der Verwendbarkeit dieser Feuerlöschmittel siehe BG-Regel 
„Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ (BGR 133). 

4.8.4 Auf das Verbot des Einsatzes von Wasser als Feuerlöschmittel muss durch das 
Verbotszeichen P04 „Mit Wasser löschen verboten“ hingewiesen sein. Das 
Zeichen muss der Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (BGV A8) entsprechen. 

4.8.5 Zum Löschen in Brand geratener Kleidung müssen geeignete Feuerlöschein-
richtungen vorhanden sein. In Brand geratene aluminiumstaubbehaftete 
Kleidung ist vorzugsweise abzuwerfen oder mit den dafür bestimmten Feuer-
löscheinrichtungen zu löschen.  

Als Feuerlöscheinrichtungen für brennbare Kleidung kommen z.B. Lösch-
decken in Betracht. 

4.9 Organisatorische Maßnahmen 

4.9.1 Reinigung und Wartung 

4.9.1.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Reinigungs- und Wartungsarbei-
ten regelmäßig durchgeführt werden. Hierzu hat er einen Reinigungs- und 
Wartungsplan aufzustellen, in dem die Vorgehensweise, die erforderlichen 
Reinigungs- und Wartungsintervalle und die Verantwortlichkeiten festgelegt 
sind. 

4.9.1.2 Die Angaben zur Reinigung und Wartung in den Betriebsanleitungen der 
Hersteller der Bearbeitungsmaschinen und zugehörigen Einrichtungen sind 
vorrangig zu beachten. 

4.9.1.3 Der Reinigungsplan sollte mindestens folgende Angaben enthalten: 
1. Reinigung der Arbeitsplätze und des unmittelbaren Bearbeitungsberei-

ches sowie der Umgebung von bestimmungsgemäßen Austragsstellen für 
trockenen Aluminiumstaub, z.B. nach Beendigung jeder Schicht, 

2. Reinigung der Schutz- und Absaughauben der benutzten Bearbeitungs-
maschinen, z.B. wöchentlich, 

3. Reinigung der schlammführenden Leitungen, der in Nassabscheidern in-
tegrierten Schlammauffangeinrichtungen, gegebenenfalls andere, in 
Räumen befindliche Schlammauffangeinrichtungen und Luftrückführun-
gen, z.B. wöchentlich, 

4. Reinigung der gesamten Absaugeinrichtung einschließlich gegebenenfalls 
vorhandener Schallschutzeinrichtungen sowie aller Sammelrinnen nach 
Bedarf, z.B. vierteljährlich, 

5. Reinigung von außerhalb des Arbeitsraumes befindlichen Schlammbe-
cken, z.B. halbjährlich, 

6. Reinigung der Arbeitsräume und Aufstellungsbereiche (alle Flächen, auf 
denen sich Staub ablagern kann), z.B. jährlich. 
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Umfang und Häufigkeit der Reinigungsarbeiten richten sich im Wesentli-
chen nach dem jeweiligen Bearbeitungsverfahren und dem Grad der Ver-
schmutzung. Die Angaben zur Häufigkeit der Reinigungsarbeiten unter 
Nummern 1 bis 6 sind Orientierungswerte aus der bisherigen Praxis. Sie 
sind vom Unternehmer an die jeweiligen betrieblichen Verhältnisse an-
zupassen. 
Besondere Aufmerksamkeit ist den Verschmutzungen beim Staubbeseiti-
gungsverfahren „Trockenverfahren mit Nassabscheidung durch sofortiges 
Benetzen“ zu widmen; Staubanbackungen sind zu vermeiden. 
Beispiel eines Reinigungs- und Wartungsplan siehe Anhang 4. 

4.9.1.4 Der Wartungsplan sollte mindestens folgende Angaben enthalten: 
1. Tägliche Wasserstandskontrolle der Nassabscheider, 
2. Kontrolle aller bewegten Teile in explosionsgefährdeten Bereichen auf 

Funktionsfähigkeit und Reibungsfreiheit, z.B. monatlich, 
3. Sichtkontrolle der gesamten Anlage, insbesondere der Sammelbehälter 

für Aluminiumstaub/-schlamm auf Roststellen und gegebenenfalls deren 
Beseitigung, z.B. monatlich,  

4. Sicht- und Funktionskontrolle aller der Sicherheit dienenden Einrichtun-
gen, z.B. monatlich. 
Die Kontrolle aller bewegten Teile sollte sich z.B. auf Lager und Ventilato-
ren erstrecken. 
Der Sicherheit dienende Einrichtungen sind z.B. 
– Überwachungseinrichtungen des Luftdurchsatzes von Absaugeinrich-

tungen, 
– Überwachungseinrichtungen der Flüssigkeitsversorgung. 
Die Angaben zur Häufigkeit der Wartungsarbeiten unter Nummern 1 bis 4 
sind Orientierungswerte aus der bisherigen Praxis. Sie sind vom Unter-
nehmer an die jeweiligen betrieblichen Verhältnisse anzupassen. 
Beispiel eines Reinigungs- und Wartungsplan siehe Anhang 4. 
Reinigung und Instandhaltung lufttechnischer Anlagen siehe auch Ab-
schnitt 3.6.4 der BG-Regel „Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maß-
nahmen“ (BGR 121). 

4.9.1.5 Die Durchführung der Reinigungs- und Wartungsarbeiten, mit Ausnahme der 
nach Abschnitt 4.9.1.3 Nr. 1, ist zu dokumentieren. 

Beispiel zur Dokumentation von durchgeführten Reinigungs- und War-
tungsarbeiten siehe Anhang 4. 

4.9.1.6 Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten in feuergefährdeten Bereichen sind 
Zündgefahren zu vermeiden. 

4.9.1.7 Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen 
dürfen Besen und Bürsten aus funkenreißenden Werkstoffen nicht verwendet 
werden. 
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4.9.1.8 Bei Reinigungsarbeiten ist das Aufwirbeln von Staub zu vermeiden. 
Dies bedeutet auch, dass in Bereichen, in denen Staubablagerungen zu 
erwarten sind, keine Druckluftdüsen benutzt werden dürfen. 

4.9.1.9 Zum Aufsaugen abgelagerter Stäube dürfen nur geeignete Staubsauger 
verwendet werden. 

Geeignete Staubsauger sind z.B. 
– handgeführte Sauger, die an einer stationären Absaugeinrichtung mit 

Nassabscheider angeschlossen sind, 
– Staubsauger der Bauart 1 oder Bauart 22.  
Siehe auch Sicherheitstechnisches Informations- und Arbeitsblatt 510 220 
„Einsatz von Industriestaubsaugern und Entstaubern in Zone 11 (Bau-
art 1)“ im BGIA-Handbuch sowie DIN EN 60 335-2-69/A1 „Sicherheit elek-
trischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke; Teil 2-69: 
Besondere Anforderungen für Staub- und Wassersauger einschließlich 
kraftbetriebener Bürsten für industrielle und gewerbliche Zwecke“. 

4.9.1.10 Beim Einsatz von Reinigungsmitteln dürfen nur solche Verwendung finden, 
die nicht gefährlich mit Aluminium reagieren. 

Die hierzu erforderlichen Informationen sind beim Hersteller einzuholen. 
Siehe Sicherheitsdatenblatt nach den Technischen Regeln für Gefahrstoffe 
TRGS 220  „Sicherheitsdatenblatt“. 
Beim Einsatz von Chlorkohlenwasserstoffen und chlorkohlenwasserstoff-
haltigen Lösemittel-Gemischen als Reinigungsmittel können im Kontakt 
mit Aluminium in reaktiver Form (z.B. als Staub) gefährliche Reaktionen 
auftreten. Aus diesem Grunde sollte auf eine Verwendung dieser Stoffe 
verzichtet werden. Andernfalls ist eine vorherige Beurteilung durch eine 
sachverständige Stelle (z.B. Bundesanstalt für Materialforschung und  
-prüfung – BAM) erforderlich. 
Siehe auch 
– § 7 der Gefahrstoffverordnung, 
– § 22 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ 

(BGV A1), 
– BG-Information „Gefahrstoffe; Chlorkohlenwasserstoffe“ (BGI 767). 

4.9.2 Persönliche Schutzausrüstungen, Arbeitskleidung 

4.9.2.1 Ist durch betriebstechnische Maßnahmen nicht auszuschließen, dass die 
Versicherten beim Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium Unfall- 
oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, hat der Unternehmer persönliche 
Schutzausrüstungen entsprechend der Verordnung über das Inverkehrbrin-
gen von persönlichen Schutzausrüstungen (8. GPSGV) zur Verfügung zu stel-
len und dafür zu sorgen, dass diese in ordnungsgemäßem Zustand gehalten 
wird. 
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Siehe auch § 29 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Präventi-
on“ (BGV A1).  
Die Auswahl der persönlichen Schutzausrüstungen richtet sich nach den 
jeweiligen Tätigkeiten der Versicherten und den betrieblichen Gegeben-
heiten zum Beispiel für Versicherte, 
– die Trockenschleifarbeiten ausführen, möglichst glatte und leicht ab-

werfbare Arbeitskleidung ohne Außentaschen oder Schutzschürzen, 
z.B. aus Leder sowie gegebenenfalls Schutzbrillen, Gehörschutz und 
Schutzhandschuhe, 

Hinsichtlich persönlicher Schutzausrüstungen siehe auch BG-Regeln 
– „Benutzung von Schutzkleidung“ (BGR 189), 
– „Benutzung von Atemschutzgeräten“ (BGR 190),, 
– „Benutzung von Fuß- und Knieschutz“ (BGR 191), 
– „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ (BGR 192), 
– „Benutzung von Kopfschutz“ (BGR 193), 
– „Einsatz von Gehörschutz“ (BGR 194), 
– „Benutzung von Schutzhandschuhen“ (BGR 195). 

4.9.2.2 Die Versicherten haben die zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzaus-
rüstungen bestimmungsgemäß zu benutzen. 

Siehe auch § 30 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Präventi-
on“ (BGV A1). 

4.9.2.3 Arbeitskleidung, die mit Aluminiumstaub in Berührung kommt, sollte zur 
Vermeidung von Kleiderbränden regelmäßig in angemessenen Zeitabständen 
gereinigt werden. 

Dies wird z.B. erreicht durch 
– Reinigung von anhaftenden Aluminiumstaub, bei Bedarf auch in kur-

zen Zeitabständen, 
– Wechsel der Arbeitskleidung nach Benetzen mit wässrigen Flüssigkei-

ten. 
Angemessene Zeitabstände können wegen unterschiedlichster Arbeitsbe-
dingungen nicht angegeben werden. 

4.9.2.4 Arbeitskleidung, die mit Aluminiumstäuben in Berührung kommt, darf nicht 
für den Umgang mit anderen Stoffen verwendet werden, wenn Verschmut-
zungen durch diese Stoffe zu erwarten sind, die gefährlich mit Aluminium 
reagieren können. 

Im Falle eines Kleiderbrandes sind besonders heftige Reaktionen zu er-
warten, wenn die Kleidung z.B. beim Schleifen von eisenhaltigen Werk-
stoffen verwendet wurde (metallothermische Reaktion). 

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag 
                         Unberechtigte Vervielfältigung verboten. Copyright © 2008



25 

4.9.3  Betriebsanweisungen 

4.9.3.1 Der Unternehmer hat für das Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium 
werkstoffbezogene Betriebsanweisungen in verständlicher Form und Spra-
che aufzustellen. 

Eine Betriebsanweisung ist vom Unternehmer an die Versicherten gerich-
tet. Sie regelt das Verhalten in der Betriebsstätte zur Vermeidung von Un-
fall- und Gesundheitsgefahren. Sie dient als Grundlage für Unterweisun-
gen; siehe § 4 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (BGV A1). 
Ziel einer Abfassung in verständlicher Form und Sprache der Versicher-
ten ist es, dass die Betriebsanweisung von den Versicherten verstanden 
und befolgt werden kann. Dies kann z.B. bedeuten, dass die Betriebsan-
weisung gegebenenfalls in der Muttersprache der Versicherten abgefasst 
werden muss. 
Aluminiumspezifische Betriebsanweisungen sollten werkstoffbezogene 
Informationen vermitteln, dabei sollten z.B. folgende Punkte berücksich-
tigt sein: 
– Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tätigkeit, 
– Gefahren für Mensch und Umwelt, 
– Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, 
– Verhalten im Gefahrfalle, 
– Erste Hilfe, 
– sachgerechte Entsorgung. 
Beispiel einer werkstoffbezogenen Betriebsanweisung siehe Anhang 5. 
Siehe auch 
– § 14 der Gefahrstoffverordnung, 
– Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 555 „Betriebsanweisung und 

Unterweisung nach § 20 GefStoffV“, 
– BG-Information „Sicherheit durch Betriebsanweisungen“ (BGI 578). 

4.9.3.2 Der Unternehmer hat für Bearbeitungsmaschinen und zugehörige Einrich-
tungen zum Schleifen, Polieren und Bürsten von Aluminium arbeitsmittelbe-
zogene Betriebsanweisungen unter Berücksichtigung der von den Herstellern 
mitgelieferten Betriebsanleitungen zu erstellen. In diesen Betriebsanweisun-
gen sind alle über die in werkstoffbezogenen Betriebsanweisungen nach Ab-
schnitt 4.9.3.1 hinausgehenden sicherheitstechnischen Hinweise aufzuneh-
men, insbesondere 
– für die Inbetriebnahme, 
– für die Reinigung, Wartung und Instandhaltung, 
– für das Verhalten bei Störungen und Prüfungen 
 sowie 
– für das Verhalten bei Bränden. 

Siehe auch § 9 der Betriebssicherheitsverordnung. 
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Beispiel einer arbeitsmittelbezogenen Betriebsanweisung siehe An-
hang 6. 
Betriebsanweisungen nach den Abschnitten 4.9.3.1 und 4.9.3.2 können 
zur einheitlichen Betrachtung der im Arbeitsbereich bestehenden Gefah-
ren auch zu einer Betriebsanweisung zusammengefasst werden, siehe 
auch Abschnitt 1.1 der Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 555. 

4.9.3.3 Die Betriebsanweisungen sind in der Betriebsstätte bekannt zu machen. 
Die Bekanntgabe der Betriebsanweisungen kann z.B. durch einen Aus-
hang in der Betriebsstätte oder durch Aushändigen an die Versicherten 
erfolgen. 

4.9.3.4 Die Versicherten haben die Betriebsanweisungen zu beachten. 
Siehe auch § 15 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (BGV A1). 

4.9.4 Unterweisung 

4.9.4.1 Der Unternehmer hat die Versicherten, die mit dem Schleifen, Bürsten und 
Polieren von Aluminium beschäftigt werden, anhand der Betriebsanweisun-
gen über die auftretenden Gefährdungen und entsprechende Schutzmaß-
nahmen mündlich zu unterweisen. Die Unterweisung muss vor Aufnahme der 
Beschäftigung und danach mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen erfolgen. 

Siehe auch 
– § 14 Abs. 2 der Gefahrstoffverordnung, 
– Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 555, 
– § 9 der Betriebssicherheitsverordnung, 
– § 4 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ 

(BGV A1) 
 sowie 
– BG-Information „Sicherheit durch Unterweisung“ (BGI 527). 

4.9.4.2 Der Unternehmer hat die Versicherten zusätzlich über die Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Aluminium-Entstehungsbränden zu unterweisen. Eine aus-
reichende Anzahl von benannten Versicherten ist mit den Methoden der 
Brandbekämpfung vertraut zu machen. Die Unterweisungen sind regelmäßig, 
mindestens jedoch einmal jährlich, zu wiederholen. 

Siehe auch § 10 Arbeitsschutzgesetz in Verbindung mit § 22 Abs. 2 der 
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1). 

4.9.4.3 Der Unternehmer hat die Durchführung der Unterweisungen zu dokumentie-
ren. Die Unterwiesenen haben die Teilnahme durch Unterschrift zu bestäti-
gen. 

Siehe auch 
– § 14 Abs. 2 der Gefahrstoffverordnung, 
– Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 555. 
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4.10 Prüfung 

4.10.1 Der Unternehmer hat Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen der 
Arbeitsmittel zu ermitteln. Ferner hat er die notwendigen Voraussetzungen 
zu ermitteln und festzulegen, welche die Personen erfüllen müssen, die von 
ihm mit der Prüfung und Erprobung von Arbeitsmitteln zu beauftragen sind. 
Die Angaben in den Betriebsanleitungen der Hersteller der Arbeitsmittel sind 
dabei zu beachten. 

Siehe § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung. 
Hinsichtlich der Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürf-
tigen Anlagen siehe auch TRBS 1201 und TRBS 1201 Teil 1. 
Hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen, die die vom Unternehmer 
mit Prüfungen beauftragten Personen (befähigte Personen) zu erfüllen 
haben, siehe auch § 2 Abs. 7 der Betriebssicherheitsverordnung und 
Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1203 „Befähigte Personen; 
Allgemeine Anforderungen“. 
Prüfungen durch unterwiesene Personen in Sinne von Abschnitt 3.3.1 der 
Technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1201 „Prüfungen von Ar-
beitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen“ sind z.B. die in Ab-
schnitt 4.9.1.4 aufgeführten Sicht- und Funktionskontrollen. 

4.10.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Bearbeitungsmaschinen und 
zugehörigen Einrichtungen zum Schleifen, Bürsten und Polieren von Alumi-
nium 
1. vor der ersten Inbetriebnahme, 
2. in angemessenen Zeitabständen und nach außergewöhnlichen Ereignis-

sen 
 sowie 
3. nach Instandsetzungsarbeiten  
auf ihren sicheren Zustand und Betrieb durch eine befähigte Person geprüft 
werden. 

Siehe § 10 der Betriebssicherheitsverordnung. 
Hinsichtlich der  allgemeinen Anforderungen, die die befähigte Person zu 
erfüllen hat, siehe Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1203. 
Hinsichtlich der Festlegung von Prüfumfang und Prüffristen siehe Techni-
sche Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1201, zu Prüffristen für elektri-
sche Betriebsmittel siehe auch Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3). 
Außergewöhnliche Ereignisse können insbesondere Unfälle, Veränderun-
gen an den Arbeitsmitteln, längere Zeiträume der Nichtnutzung der Ar-
beitsmittel oder Naturereignisse sein. 

4.10.3 Sofern die Gefährdungsbeurteilung das Vorliegen von Arbeitsplätzen in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen ergibt, ist die Explosionssicherheit dieser Ar-
beitsplätze einschließlich der vorgesehenen Arbeitsmittel und der Arbeitsum-
gebung vor der erstmaligen Nutzung von einer befähigten Person zu 
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überprüfen, die über besondere Kenntnisse auf dem Gebiet des Explosions-
schutzes verfügt. 

Siehe § 5 der Betriebssicherheitsverordnung in Verbindung mit Anhang 4 
Nr. 3.8 und Abschnitt 5 der Technischen Regeln für Betriebssicherheit 
TRBS 1201 Teil 1.  
Hinsichtlich der besonderen Anforderungen, die die befähigte Person zu 
erfüllen hat, siehe Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1203 
Teil 1. 
Zum Vorliegen entsprechender Arbeitsplätze siehe die Hinweise im An-
hang 2. 

4.10.4 Sofern überwachungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
der Betriebssicherheitsverordnung betrieben werden, müssen diese vor der 
Inbetriebnahme entsprechend § 14 und wiederkehrend entsprechend § 15 der 
Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person geprüft werden. 
Die wiederkehrenden Prüfungen müssen gemäß § 15 Abs. 15 der Betriebssi-
cherheitsverordnung spätestens alle drei Jahre durchgeführt werden. 

Siehe auch Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1201 Teil 1. 
Hinsichtlich der besonderen Anforderungen, die die befähigte Person zu 
erfüllen hat, siehe Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1203 
Teil 1. 
Überwachungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der 
Betriebssicherheitsverordnung sind z.B.  
– elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen, wie 

Leuchten, 
– Schutzsysteme wie Zellenradschleusen, Schnellschlussschieber oder 

Explosionsschutzventile. 
4.10.5 Die Ergebnisse der Prüfungen nach den Abschnitten 4.10.2 bis 4.10.4 sind 

nach §§ 11 und 19 der Betriebssicherheitsverordnung zu dokumentieren. 
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Konstruktive Maßnahmen,
welche die Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken!

Die Bildung gefährlicher explosionsfähiger
Atmosphäre soweit wie möglich einschränken!

Sind brennbare Stoffe vorhanden?                Nein
Ja

Keine
Explosionsschutz-
maßnahmen
erforderlich!

Kann durch ausreichende Verteilung inLuft
ein explodierendes Gemisch entstehen?               Nein
Ja

Keine
Explosionsschutz-
maßnahmen
erforderlich!

Abschätzung von Quellen und Mengen
explosionsfähiger Atmosphäre erforderlich!

Ist die Bildung von gefährlicher explosions-
fähiger Atmosphäre möglich?                Nein
Ja

Keine
Explosionsschutz-
maßnahmen
erforderlich!

Ist die Bildung von gefährlicher explosions-
fähiger Atmosphäre völlig verhindert?                Ja
Nein

Keine
Explosionsschutz-
maßnahmen
erforderlich!

Ist die Entzündung von gefährlicher explosions-
fähiger Atmosphäre sicher verhindert?                Ja
Nein

Keine
Explosionsschutz-
maßnahmen
erforderlich!

Explosions-
schutz-

maßnahmen
erforderlich!

Weitere
Explosions-

schutz-
maßnahmen
erforderlich!

Weitere
Explosions-

schutz-
maßnahmen
erforderlich!

Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre vorhanden

durch Gase,
Dämpfe, Nebel

durch Stäube

ständig, langzeitig,
oder häufig

Zone 0

Zone 20

gelegentlich

Zone 1

Zone 21

selten und
kurzzeitig

Zone 2

Zone 22

• bei störungsfreiem
• Betrieb (Normalbe-
• trieb) und
• bei vorhersehbaren
• Störungen

Vermeidung von wirksamen Zündquellen*
Gase, Dämpfe,
Nebel und Stäube

• bei störungsfreiem
• Betrieb (Normalbe-
• trieb) und
• bei vorhersehbaren
• Störungen und
• bei seltenen
• Betriebsstörungen

• bei störungsfreiem
• Betrieb (Normalbe-
• trieb)

*in den Zonen 20, 21 und 22 ist auch die Möglichkeit der Entzündung
 von abgelagertem Staub zu berücksichtigen

B
et

rS
ic

hV
G

ef
S

to
ffV

G
ef

äh
rd

un
gs

b
eu

rt
ei

lu
ng

/E
xp

lo
si

on
ss

ch
ut

zd
ok

um
en

t

Anhang 1 

Abfrageschema zum Erkennen und Vermeiden von Explosionsgefährdungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: TRBS 2152 
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Anhang 2 

Hinweise zur Beurteilung des Auftretens von explosions- und feuergefährde-
ten Bereichen und zur Zoneneinteilung 

In den folgenden Abschnitten sind für die Verfahren nach Abschnitt 4.2 dieser BG-Regel 
Hinweise zur Beurteilung des Auftretens von explosions- und feuergefährdeten Berei-
chen und zur gegebenenfalls erforderlichen Zoneneinteilung gegeben. Die aufgezeigten 
Hinweise sind als beispielhaft anzusehen. Sie gelten nur unter den genannten Randbe-
dingungen. Sie lassen sich nicht generell auf die genannten Verfahren übertragen. 
Für die Beurteilung des Einzelfalls muss der Unternehmer immer die tatsächlich vor-
handenen örtlichen und betrieblichen Verhältnisse zugrunde legen. 

1 Nassverfahren 

Ziel des Verfahrens nach Abschnitt 4.2.2 ist, den Abrieb unmittelbar bei der 
Entstehung so zu binden, dass er vollständig als Schlamm anfällt. Ist diese 
Bedingung erfüllt, sind sowohl im unmittelbaren Arbeitsbereich als auch in 
der weiteren Umgebung keine explosionsfähigen Staub/Luft-Gemische zu 
erwarten. 
Bei Einsatz nicht wassermischbarer (wasserfreier) Kühlschmierstoffe ist eine 
Bildung von Wasserstoffgas nicht gegeben. 
Bei Verwendung von Wasser oder wasserhaltigen Kühlschmierstoffen kann 
Wasserstoffgas entstehen. Wenn die Möglichkeit des Abströmens des Wasser-
stoffgases aus dem unmittelbaren Arbeitsbereich besteht und eine Ansamm-
lung (Konzentrationsanreicherung) nicht gegeben ist, ist im Allgemeinen im 
unmittelbaren Arbeitsbereich nicht mit dem Auftreten gefährlicher explosi-
onsfähiger Atmosphäre zu rechnen.  
Bei Gestaltung von Erfassungseinrichtungen und Sammelrinnen für den nass 
gebundenen Aluminiumstaub entsprechend Abschnitt 4.4 und Durchführung 
der Reinigungsarbeiten entsprechend Abschnitt 4.9.1 – insbesondere Beseiti-
gung von Anbackungen in den Erfassungseinrichtungen und Sammelrinnen – 
in Verbindung mit der Möglichkeit des freien Abströmens des Wasserstoffga-
ses (z.B. Öffnungen am höchsten Raumpunkt, Einsatz technischer Lüftung) ist 
im Raum – sowohl während der Bearbeitung als auch bei Stillstand der An-
lagen – ebenfalls nicht mit dem Auftreten von gefährlicher explosionsfähiger 
Atmosphäre zu rechnen. 
Sofern die vorgenannten Bedingungen eingehalten werden, ist bei Anwen-
dung des Nassverfahrens nicht mit dem Auftreten explosionsgefährdeter Be-
reiche zu rechnen. Eine Zoneneinteilung ist nicht erforderlich. 
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2 Trockenverfahren mit Nassabscheidung durch  
sofortiges Benetzen 

Ziel des Verfahrens nach Abschnitt 4.2.3 ist, den Abrieb unmittelbar nach der 
Entstehung so zu binden, dass kein Staub in nennenswerter Menge freige-
setzt wird. Die Gefährdungsbeurteilung entspricht der für das Verfahren nach 
Abschnitt 1 dieses Anhangs mit folgenden Einschränkungen: 
– Bei dem Verfahren besteht eine verstärkte Gefahr der Bildung von Anba-

ckungen im Innern der Haube. Sofern eine regelmäßige Reinigung ent-
sprechend Abschnitt 4.9.1 durchgeführt wird und die Haube entsprechend 
Abschnitt 4.4.3 ein Entweichen des entstehenden Wasserstoffgases an der 
höchsten Stelle ermöglicht, kann im Allgemeinen davon ausgegangen 
werden, dass keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre durch Was-
serstoffgas im Haubeninnenraum entsteht. 

– Der entstehende Staub wird bei diesem Verfahren im Allgemeinen nicht 
vollständig erfasst und als Schlamm gebunden, so dass es zu Staubabla-
gerungen im unmittelbaren Arbeitsbereich kommt. Die regelmäßige Rei-
nigung entsprechend Abschnitt 4.9.1 muss daher insbesondere auch die 
Beseitigung des Reststaubes aus dem unmittelbaren Arbeitsbereich mit 
berücksichtigen, um die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Staub/ 
Luft-Gemische durch aufgewirbelten Staub ausschließen zu können. 

Sofern die vorgenannten Bedingungen eingehalten werden, ist bei Anwen-
dung des Nassverfahrens mit sofortiger Benetzung nicht mit dem Auftreten 
explosionsgefährdeter Bereiche zu rechnen. Eine Zoneneinteilung ist nicht 
erforderlich. 
Sofern durch regelmäßige Reinigung nicht sichergestellt wird, dass das Auf-
treten von gefährlichen explosionsfähigen Staub/Luft-Gemischen durch auf-
gewirbelten Staub ausgeschlossen ist, ist eine Zoneneinteilung erforderlich. 
Als feuergefährdete Bereiche sind anzusehen: 
– Bereiche, die in Zonen eingeteilt sind und der Umkreis von 1 m um diese 

Zonen, 
– der Umkreis von 1 m um die Entstehungsstelle des Aluminiumstaubs. 

3 Trockenverfahren mit Nassabscheidung im Nass-
abscheider 

Ziel des Verfahrens nach Abschnitt 4.2.4 ist es, den anfallenden trockenen 
Staub an der Entstehungsstelle möglichst vollständig abzusaugen und einem 
Nassabscheider zuzuführen. Die Einteilung in Zonen erfolgt in Abhängigkeit 
von den anfallenden Staubmengen, Erfassungs- und Strömungsgeschwindig-
keiten und der Rohrleitungsführung. 
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Ist sichergestellt, dass der Staub an der Entstehungsstelle vollständig erfasst 
wird, ist dieser Bereich zonenfrei. Im Allgemeinen wird bei diesem Verfahren 
der entstehende Staub aber nicht vollständig erfasst, so dass es zu Staubab-
lagerungen in der Umgebung der Staubentstehungsstelle kommt. Sofern 
durch regelmäßige Reinigung nicht sichergestellt wird, dass das Auftreten 
von gefährlichen explosionsfähigen Staub/Luft-Gemischen durch aufgewir-
belten Staub ausgeschlossen ist, ist eine Zoneneinteilung um die Entste-
hungsstelle erforderlich.  
Ist für alle Betriebszustände sichergestellt, dass die untere Explosionsgrenze 
an allen Stellen der Rohgasleitung sicher unterschritten ist und keine gefähr-
lichen Staubablagerungen vorhanden sind sowie hinsichtlich der Bildung von 
gefährlichen explosionsfähigen Wasserstoffgas/Luft-Gemischen die Anforde-
rungen nach Abschnitt 4.4.3 erfüllt sind, wird der Rohgasleitung keine Zone 
zugeordnet. In allen anderen Fällen ist eine Zoneneinteilung für die Rohgas-
leitung erforderlich. 

Bei der Betrachtung aller Betriebszustände ist das An- und Abfahren der 
Anlage und diskontinuierliche Betriebszustände, z.B. das Aufsaugen von 
größeren Staubmengen zu berücksichtigen. 
Keine gefährlichen Staubablagerungen sind zu erwarten, wenn die Rohr-
leitungen die Anforderungen nach Abschnitt 4.4.4 erfüllen und sie ent-
sprechend Abschnitt 4.9.1 in den betrieblichen Verhältnissen angepassten 
Intervallen gereinigt werden. 

Sind die Anforderungen an die konstruktive Gestaltung und den Aufstellungs-
ort des Nassabscheiders entsprechend Abschnitt 4.2.4 erfüllt und wird er ent-
sprechend den Vorgaben in Abschnitt 4.9.1 gewartet, ist die Bildung von ge-
fährlichen explosionsfähigen Wasserstoffgas/Luft-Gemischen weder im 
Abscheider selbst noch in dessen Umgebung – weder während des Betriebs 
noch im Stillstand – zu erwarten. Sind diese Bedingungen erfüllt, ist eine  
Zoneneinteilung für den Nassabscheider und den Aufstellungsort nicht erfor-
derlich. 

Weiterführende Hinweise zur Zoneneinteilung können den unter Ab-
schnitt 4.1.2 dieser BG-Regel aufgeführten Regeln entnommen werden. 

Als feuergefährdete Bereiche sind anzusehen: 
– Bereiche, die in Zonen eingeteilt sind und der Umkreis von 1 m um diese 

Zonen, 
– der Umkreis von 1 m um die Entstehungsstelle des Aluminiumstaubs. 

4 Trockenverfahren und Trockenabscheidung 

Ziel des Verfahrens nach Abschnitt 4.2.5 ist es, den anfallenden trockenen 
Staub an der Entstehungsstelle möglichst vollständig abzusaugen und einem 
Trockenabscheider zuzuführen. Die Einteilung in Zonen erfolgt in Abhängig-
keit von den betrieblichen Randbedingungen, z.B. den anfallenden Staub-
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mengen, Erfassungs- und Strömungsgeschwindigkeiten, der Rohrleitungs-
führung und den Abreinigungsintervallen. 
Ist sichergestellt, dass der Staub an der Entstehungsstelle vollständig erfasst 
wird, ist dieser Bereich zonenfrei. Im Allgemeinen wird bei diesem Verfahren 
der entstehende Staub aber nicht vollständig erfasst, so dass es zu Staubab-
lagerungen in der Umgebung der Staubentstehungsstelle kommt. Sofern 
durch regelmäßige Reinigung nicht sichergestellt wird, dass das Auftreten 
von gefährlichen explosionsfähigen Staub/Luft-Gemischen durch aufgewir-
belten Staub ausgeschlossen ist, ist eine Zoneneinteilung um die Entste-
hungsstelle erforderlich.  
Ist für alle Betriebszustände sichergestellt, dass die untere Explosionsgrenze 
an allen Stellen der Rohgasleitung sicher unterschritten ist und keine gefähr-
lichen Staubablagerungen vorhanden sind, wird der Rohgasleitung keine Zo-
ne zugeordnet. In allen anderen Fällen ist eine Zoneneinteilung für die Roh-
gasleitung erforderlich. 

Bei der Betrachtung aller Betriebszustände sind das An- und Abfahren 
der Anlage und diskontinuierliche Betriebszustände, z.B. das Aufsaugen 
von größeren Staubmengen zu berücksichtigen. 
Keine gefährlichen Staubablagerungen sind zu erwarten, wenn die Rohr-
leitungen die Anforderungen nach Abschnitt 4.4.4 erfüllen und sie ent-
sprechend Abschnitt 4.9.1 in den betrieblichen Verhältnissen angepassten 
Intervallen gereinigt werden. 

Als feuergefährdete Bereiche sind anzusehen: 
– Bereiche, die in Zonen eingeteilt sind und der Umkreis von 1 m um diese 

Zonen,  
– der Umkreis von 1 m um die Entstehungsstelle des Aluminiumstaubs. 

4.1 Trockenverfahren und Trockenabscheidung mit konstruktiven  
Explosionsschutzmaßnahmen 

Während der Abreinigung der Filter ist davon auszugehen, dass im Rohgas-
bereich des Abscheiders gefährliche explosionsfähige Staub/Luft-Gemische 
vorhanden sind. Wenn die Reinigungsintervalle zeitlich überwiegend auftre-
ten, ist der Rohgasbereich des Abscheiders in Zone 20 einzustufen. Treten 
Abreinigungsintervalle zeitlich nicht überwiegend auf, ist eine Einstufung in 
Zone 21 möglich.  
Die Zoneneinteilung des Reingasbereichs ist abhängig von der möglichen 
Staubmenge bei einem Filterdurchbruch, den eingesetzten Überwachungs-
systemen, den eingesetzten Sicherheitsfiltern sowie den organisatorischen 
Maßnahmen. 
Der Bereich um mögliche Staubaustrittsstellen, z.B. beim Staubbehälter-
wechsel, an Revisionsöffnungen und an Staubaustragssystemen, ist zonenfrei 
bei dauerhaft staubdichtem Austrag oder sofortiger Reinigung bei Staubaus-
tritt. In allen anderen Fällen ist eine Zoneneinteilung um die Freisetzungs-
stelle erforderlich. 
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Weiterführende Hinweise zur Zoneneinteilung können den unter Ab-
schnitt 4.1.2 dieser BG-Regel aufgeführten Regeln entnommen werden. 

4.2 Trockenverfahren und Trockenabscheidung mit Maßnahmen zur  
Vermeidung einer explosionsfähigen Atmosphäre durch Feststoff-
inertisierung 

Aufgrund der Vermeidung einer explosionsfähigen Atmosphäre sind der Roh-
gasbereich und der Reingasbereich des Abscheiders zonenfrei. 

5 Bearbeiten und Abscheiden unterschiedlicher  
Werkstoffe 

Bei der wechselseitigen Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe erfolgt die 
Beurteilung je nach angewendeten Verfahren entsprechend den Angaben in 
den Abschnitten 1 bis 3 und 4.2 dieses Anhangs. 
Die gleichzeitige Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe setzt gemäß  
Abschnitt 4.3.3.2 voraus, dass eine explosionsfähige Atmosphäre an der Ent-
stehungsstelle und in den Absaugleitungen wirksam verhindert ist. Diese Be-
reiche sind daher zonenfrei. 
Der Bereich des Abscheiders ist je nach angewendeten Verfahren bei der 
gleichzeitigen Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe entsprechend den 
Angaben in den Abschnitten 3, 4.1 und 4.2 dieses Anhangs zu beurteilen. 

6 Lagerung 

Sofern die Anforderungen aus Abschnitt 4.5 eingehalten sind, ist bei der La-
gerung (dazu gehört nicht das Entleeren, Umfüllen) von Aluminiumstäuben 
und –schlämmen nicht mit dem Auftreten explosionsgefährdeter Bereiche 
durch Staub/Luft-Gemische oder Wasserstoffgas/Luft-Gemische zu rechnen. 
Eine Zoneneinteilung ist nicht erforderlich. 
Als feuergefährdete Bereiche sind anzusehen: 
– Räume, in denen Aluminiumstäube gelagert werden, 
– der Umkreis von 5 m um Lager für Aluminiumstäube im Freien. 
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Anhang 3 

Beispiel eines Explosionsschutzdokuments 

Explosionsschutzdokument 
nach § 6 der Betriebssicherheitsverordnung 

Beurteilung der Explosionsgefahr beim Schleifen von Werkstücken aus Aluminium 

 

Betriebsbereich: (Anlage: Lageplan) 

Arbeitsbereich: (Anlage: Aufstellungsplan) 

Verantwortlicher:   befähigte Personen:  

Beschreibung des Verfahrens und der Arbeitsabläufe einschließlich Auslegungs- 
und Betriebsdaten:  

Trockenschleifen von Aluminiumwerkstücken mit druckluftbetriebenen Hand-
schleifmaschinen in einer geschlossenen Kabine. Absaugung der entstehenden 
Al-Stäube über eine Absaugwand, die über eine Rohrleitung mit einem 
Trockenabscheider verbunden ist. Zuluftnachführung an der der Absaugwand 
gegenüberliegenden Seite der Kabine über geeignete Einströmöffnungen. 

Auslegungs- und Betriebsdaten: Atmosphärische Bedingungen, Raumtemperatur 
20 bis 25 °C, Arbeitsraumvolumen (Kabine) 60 m3, Luftwechselzahl 120 l/h, 
Luftleistung Trockenabscheider 7200 m3/h, Rohgaskonzentration maximal 
100 mg/m3, zusätzlich Staubabsaugeinrichtung für Kabinenreinigung mit An-
schluss an den Trockenabscheider.  

Arbeitskabine: Zugang über automatisches, elektr. angetriebenes Rolltor. 
Innenwände der Kabine und Werkstückauflagen aus nicht funkenreißendem 
Material. Betrieb der Handmaschinen nur bei geschlossenem Tor und 
eingeschalteter Absaugung möglich (Unterdruck). Alle eingesetzten Arbeitsmittel 
entsprechen der Gerätegruppe II, Kategorie 3 D gemäß RL 94/9/EG.  

Trockenabscheider: Aufstellung außerhalb des Gebäudes an der Außenwand. 
Explosionsdruckstoßfest für einen reduzierten Explosionsüberdruck von 0,4 bar 
einschließlich der reingasseitig angeordneten Anlagenteile, rohgasseitige 
Entkoppelung über Schnellschlussschieber, Druckentlastung des Filtergehäuses 
über Berstscheibe, Druckentlastung so, dass Gefährdungen für Beschäftigte und 
Dritte – z.B. durch Flammen- und Druckwirkung – verhindert ist, Überwachung 
der Filtereinheit mittels Durchbruchwächter, Staubaustrag über explosionsfeste 
und flammendurchschlagsichere Zellenradschleuse. Abluft wird über Dach 
abgeführt. 
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Arbeitsablauf: Zuführung der Werkstücke durch geöffnetes Rolltor. Bearbeitung 
erst möglich bei geschlossenem Rolltor und eingeschalteter Absaugung. 
Bearbeitung unmittelbar vor der Absaugwand. Reinigung der Arbeitskabine und 
des Zugangsbereichs zur Arbeitskabine mittels Staubsaugeinrichtung bei 
eingeschalteter Absaugung jeweils nach Schichtende. Kontrolle und 
gegebenenfalls Entsorgung des gekennzeichneten Staubsammelbehälters nach 
Schichtende und Lagerung der geschlossenen Behälter in ausgewiesenen 
gekennzeichneten Bereichen. 

1. Aluminiumstaub 1 ca. 
 20 g/Werkstück 

 Sicherheitsdatenblatt vor-
handen 

 in Gefahrstoffkataster einge-
tragen (Anlage: Gefahrstoff-
kataster) 

Einsatzstoffe mit 
Mengenangabe 2. Aluminiumstaub 2 ca. 

 20 g/Werkstück 
 Sicherheitsdatenblatt vor-
handen 

 in Gefahrstoffkataster einge-
tragen (Anlage: Gefahrstoff-
kataster) 
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Stoffdaten der entstehenden Stäube 

Stoffdaten/Kenngröße Aluminiumstaub 
1 

Aluminiumstaub 
2 

kritischer Wert 

Korngröße (Medianwert) 10 µm 20 µm  10 µm 

Feuchte 2 % 2 % 2 % 

Mindestzündenergie < 3 mJ > 10 mJ < 3 mJ 

Zündtemperatur 560 °C 470 °C 470 °C 

Glimmtemperatur 350 °C 320 °C 320 °C 

Untere Explosionsgrenze 30 g/m3 60 g/m³ 30 g/m3 

Max. Explosionsüberdruck 10 bar 9 bar 10 bar 

KSt-Wert/ 
Staubexplosionsklasse 

250 bar · m/s 
(St 2) 

180 bar · m/s  
(St 1) 

250 bar · m/s
(St 2) 

Brennzahl 3 2 3 

 
 

Ermittlung explosionsgefährdeter Bereiche Ja    Nein Bemerkungen 

Sind brennbare Stoffe vorhanden? (Gase , 
Flüssigkeiten , Stäube ) 

       
Aluminiumstaub, 
siehe Stoffdaten 

Kann sich eine explosionsfähige Atmosphäre 
bilden?  

       

Kann sich im Inneren von Apparaturen eine ge-
fährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden? 

       

Kann sich im Aufstellungsbereich von Apparaturen 
eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
bilden? 

       

Begründung siehe 
Abschnitt „Einteilung 
des Betriebs- und 
Arbeitsbereiches in 
Zonen“ 

Ist die Bildung einer gefährlichen explosionsfähi-
gen Atmosphäre bei Wartungs- und Reparaturar-
beiten möglich? 
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Vermeiden explosionsfähiger Atmosphäre Ja    Nein Bemerkungen 

Werden Maßnahmen getroffen, die die Bildung 
einer explosionsfähigen Atmosphäre verhindern 
oder einschränken? 

       Siehe unten 

Allgemeine Maßnahmen:   

❑ Ersatz durch anderes oder gröberes Produkt         

❑ Mengenbegrenzung         

Maßnahmen im Inneren von Apparaturen:   

❑ Inertisierung         

❑ Lüftungs- und entstaubungstechnische Maß-
nahmen 

        

❑ Beseitigung von Staubablagerungen         

❑ Sonstige         

Maßnahmen im Aufstellungsbereich:   

❑ Lüftungs- und entstaubungstechnische Maß-
nahmen 

       Absaugwand 

❑ Beseitigung von Staubablagerungen        Über zusätzliche 
Absaugeinrichtung 
mit Anschluss an 
Trockenabscheider 

Anlage: Reinigungs-
pläne 

❑ Sonstige        Technisch dichte 
Ausführung der 
Rohrleitungen 

Kann durch die ergriffenen Maßnahmen das Auf-
treten einer gefährlichen explosionsfähigen Atmo-
sphäre sicher verhindert werden? 

       Begründung siehe 
Abschnitt „Einteilung 
in Zonen“ 
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Einteilung des Betriebs- und Arbeitsbereiches in Zonen 

Teil-Bereich 
kein Ex-
Bereich 

Zone Begründung Bemerkun-
gen 

1 Arbeitskabine  22 keine vollständige Erfas-
sung der entstehenden 
Stäube, Staubablagerun-
gen möglich 

2 Erfassungseinrich-
tung 

 22 Staubablagerungen mög-
lich 

3 Rohrleitungen  21 wegen des gelegentlichen 
Aufsaugens von Staubab-
lagerungen mit der zu-
sätzlichen Absaugeinrich-
tung 

4 Rohgasbereich des 
Abscheiders 

 20 häufige Abreinigung der 
Filterelemente 

5 Reingasbereich des 
Abscheiders 

 22 Stauberkennungssystem 
zur Detektion eines Filter-
durchbruches mit Ab-
schaltung des Ventilators 

6 Umgebung Staub-
austrag 

 – Staubablagerungen wer-
den unmittelbar beseitigt 

7 Bereich um Kabi-
nenöffnung außer-
halb der Kabine 

 – Staubablagerungen wer-
den unmittelbar beseitigt 

Anlage:  
Ex-Zonen-
plan 
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Vermeiden wirksamer Zündquellen Ja    Nein  Bemerkungen 

Sind elektrische Arbeitsmittel vorhanden?        Anlage: Geräteliste 

Entsprechen alle elektrischen Arbeitsmittel (Gerä-
te) den Anforderungen für die jeweilige Zone? 

        

❑ Geräte entsprechen der RL 94/9/EG (ab 1. Juli 
2003 in Verkehr gebracht) 

      

 

Anlage: Betriebsan-
leitungen und Kon-
formitätserklärungen

❑ Geräte entsprechen der ElexV (bis 30. Juni 
2003 in Verkehr gebracht) 

        

❑ Bewertung der Altgeräte zur sicheren Verwen-
dung in der jeweiligen Zone ist erfolgt 

        

Sind nnichtelektrische Arbeitsmittel vorhanden?        Anlage: Geräteliste 

Entsprechen alle nichtelektrischen Arbeitsmittel 
(Geräte) den Anforderungen für die jeweilige 
Zone?  

       Anlage: Betriebsan-
leitungen und Kon-
formitätserklärungen

Sind alle leitfähigen und ableitfähigen Anlagentei-
le zur Vermeidung von Funkenentladung geerdet? 

       Anlage: Erdungspro-
tokolle 

Sind folgende wirksame Zündquellen – auch bei 
Wartungs- und Reinigungsarbeiten – vermieden? 

  

❑ Heiße Oberflächen         Begrenzung der 
zulässigen Oberflä-
chentemperatur der 
Arbeitsmittel nach 
Abschnitt 4.6.3 der 
BGR 109 

Anlage: Betriebsan-
leitungen und Kon-
formitätserklärungen

❑ Flammen und heiße Gase        Anlage: Arbeitsfrei-
gabesystem 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag 
                         Unberechtigte Vervielfältigung verboten. Copyright © 2008



41 

Vermeiden wirksamer Zündquellen Ja    Nein  Bemerkungen 

❑ Mechanisch erzeugte Funken        In Kabine und Ab-
saugrohrleitungen 
hinreichend sicher 
vermieden, da Wän-
de und Werkstück-
auflagen aus nicht 
zur Funkenbildung 
neigendem Material. 
Aber wg. Zone 20 im 
Rohgasbereich des 
Abscheiders dürfen 
auch bei selten zu 
erwartenden Be-
triebsstörungen 
keine wirksamen 
Zündquellen einge-
tragen werden. Dies 
kann beim Schleifen 
von Aluminium nicht 
sichergestellt wer-
den. 

❑ Elektrische Anlagen        siehe oben 

❑ Elektrische Ausgleichsströme        siehe oben 

❑ Statische Elektrizität        siehe oben 

❑ Blitzschlag        installierte Blitz-
schutzeinrichtung 

❑ Elektromagnetische Felder und Strahlung        nicht zutreffend 

❑ Ionisierende Strahlung        nicht zutreffend 

❑ Ultraschall        nicht zutreffend 

❑ Adiabatische Kompression, Stoßwellen        nicht zutreffend 
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Vermeiden wirksamer Zündquellen Ja    Nein  Bemerkungen 

 Chemische Reaktionen (z.B. Selbstentzündung, 
Glimmnester) 

       Der anfallende Staub 
neigt bei Umge-
bungstemperatur 
nicht zur Selbstent-
zündung; Bildung 
von Glimmnestern in 
der Kabine aufgrund 
der Brennzahl des 
Staubes und der 
geringen Schicht-
dicke unwahrschein-
lich. Bei Einsatz der 
zusätzlichen Ab-
saugeinrichtung 
wird darauf geach-
tet, dass keine 
Glimmnester oder 
glimmenden Partikel 
eingesaugt werden. 

Anlage: Betriebsan-
weisung 

Kann unter Berücksichtigung aller wirksamen 
Zündquellen das Entzünden explosionsfähiger 
Atmosphäre hinreichend sicher verhindert wer-
den?  

       siehe Bemerkung zu 
„mechanisch er-
zeugten Funken“ 
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Konstruktiver Explosionsschutz Ja    Nein  Bemerkungen 

Werden Maßnahmen getroffen, die die Auswir-
kungen einer Explosion auf ein unbedenkliches 
Maß begrenzen? 

       
 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen (jeweils 
einzeln dokumentieren): 

  

 explosionsdruckfeste Bauweise  
(für p =       bar) 

        

 explosionsdruckstoßfeste Bauweise  
(für p = 0,4 bar) 

       Anlage: Festigkeits-
nachweis für Ab-
scheider und Rohr-
leitungen, Betriebs-
anleitung 

 Explosionsdruckentlastung        Anlage: EG-Bau-
musterprüfbeschei-
nigung und Nach-
weis der Eignung 
(Berechnung der 
Entlastungsfläche), 
Betriebsanleitung 

 Explosionsunterdrückung         

 Explosionsentkopplung        Anlage: EG-Bau-
musterprüfbeschei-
nigung für Schnell-
schlussschieber und 
Zellenradschleuse 
und Nachweis der 
Eignung, Betriebsan-
leitung 

Werden weitere Maßnahmen zur Verringerung 
des Restrisikos getroffen? 
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Organisatorische Schutzmaßnahmen Ja    Nein  Bemerkungen 

Existieren für alle explosionsgefährdeten Bereiche 
schriftliche Betriebsanweisungen? 

      Anlage: werkstoff- 
und arbeitsmittelbe-
zogene Betriebsan-
weisungen, Be-
triebsanleitungen 

Werden die Mitarbeiter vor Aufnahme der Be-
schäftigung und danach in regelmäßigen Abstän-
den unterwiesen? 

      Anlage: Dokumenta-
tion der Unterwei-
sungen 

Wurde ein Reinigungsplan erstellt?       Anlage: Reinigungs-
plan 

Existiert ein Instandhaltungsplan zur Aufrechter-
haltung von: 

 Allgemeiner Elektroinstallation und elektri-
schen Arbeits- und Betriebsmitteln 

 Nichtelektrischen Betriebsmitteln 

 Schutzeinrichtungen 

 
 

      

 

      

      

Anlage: Wartungs-
plan 

Werden besondere Gefährdungen, die bei In-
standhaltungsarbeiten auftreten können, analy-
siert und dokumentiert? 

      Anlage: Wartungs-
plan mit Gefähr-
dungsbeurteilung 

Existiert ein Arbeitsfreigabesystem mit Erlaubnis-
scheinen für Arbeiten mit Zündgefahr? 

      Anlage: Arbeitsan-
weisung und Erlaub-
nisschein 

Sind alle explosionsgefährdeten Bereiche gekenn-
zeichnet: 

 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre 
(Warnzeichen W21*)) 

 Verbot von Feuer, offenem Licht und Rauchen 
(Verbotszeichen P02*)) 

 Verbot von Mobilfunk (Verbotszeichen P18*)) 

 Zutrittsverbot für Unbefugte 

 
 

      

 

      

 

      

      

Anlage: Lage- und 
Aufstellplan mit 
Kennzeichnung der 
festgelegten Berei-
che 

Sind ausreichend Flucht- und Rettungswege vor-
handen und gekennzeichnet? 

      Anlage: Flucht- und 
Rettungsplan 

 
 

                       

*) nach der Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ 

(BGV A8) 
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Organisatorische Schutzmaßnahmen Ja    Nein  Bemerkungen 

Erfolgte eine Prüfung der Apparatur/Anlage vor 
der ersten Inbetriebnahme? 

      Anlage: Prüfdoku-
mentation „Erstprü-
fung“ 

Erfolgen wiederkehrende Prüfungen?        Anlage: Prüfkataster 
mit Angaben zu den 
zu prüfenden Ein-
richtungen, Art der 
Prüfungen, Prüfum-
fängen, Prüffristen 
und zur Qualifikation 
der mit den jeweili-
gen Prüfungen zu 
beauftragenden 
Personen. 

 
 

Bewertung des verbleibenden Risikos (Restrisiko) Ja    Nein  Bemerkungen 

Kann ein Energieausfall zu einer Gefährdung oder 
Gefahrenausweitung führen? 

       

Ist das verbleibende Risiko für die Arbeitnehmer 
im Hinblick auf Explosionsgefahren vertretbar?  
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Anlagen* 

 Lageplan 

 Aufstellungsplan 

 Sicherheitsdatenblätter 
 Gefahrstoffkataster 
 Ex-Zonenplan 
 Geräteliste elektrische Arbeitsmittel  
 Geräteliste nichtelektrische Arbeitsmittel  
 Betriebsanleitungen und Konformitätserklärungen aller Arbeitsmittel und sonsti-
gen Einrichtungen 

 Erdungsprotokolle 
 Festigkeitsnachweis für den Abscheider und die Rohrleitungen 
 EG-Baumusterprüfbescheinigungen für Druckentlastungseinrichtung, Schnell-
schlussschieber und Zellenradschleuse mit Nachweisen über deren Eignung für 
den vorliegenden Anwendungsfall (bestimmungsgemäße Verwendung) 

 Betriebsanweisungen 
 Dokumentation der Unterweisungen 
 Reinigungspläne 
 Wartungspläne 
 Arbeitsanweisungen und Erlaubnisscheine  
 Nachweise über die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme 
 Prüfkataster für wiederkehrende Prüfungen 
 Flucht- und Rettungspläne 
  

* Die Anlagen sind dem Explosionsschutzdokument beizufügen oder der Aufbewahrungsort ist anzugeben 

 

 

 

Datum: Unterschriften (Ersteller und Betreiber): 
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Anhang 4 

Beispiel eines Reinigungs- und Wartungsplans mit Dokumentation der  
Arbeiten 

4.1   Beispiel eines Reinigungs- und Wartungsplans 

Firma: Reinigungs-, Inspektions- und Wartungsplan Nummer: 

Stand: 

Bereich: Schleiferei 
Arbeitsplatz: Doppelseitiger Bandschleifer 
Anlagenbezeichnung: Bandschleifmaschine Typ BS mit Nassabscheider Typ XY 

 Tätigkeit1)2) Intervall1) 
Zustän-
digkeit 

lfd. 
Nr. 

 

tä
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h 

w
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nt

l. 
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h 

vi
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hr
l. 
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l. 
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r 
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st
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dh
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r 

1 Arbeitsplatz reinigen, Staubablagerun-
gen beseitigen mit B1-Sauger 

x      x  

2 Wasserstandskontrolle am Nassabschei-
der 

x      x  

3 Funktionsprüfung Schwimmerschalter 
am Nassabscheider 

x      x  

4 Sichtkontrolle Arbeitsplatz und Abschei-
der, z.B. Dichtungen am Schlammab-
setzwagen an Schlauchverbindern 

x      x  

5 Reinigung der Schutz- und Absaughau-
ben von anhaftenden Aluminiumstaub 

 x     x  

6 Füllstand des Schlammabsetzbehälters 
überprüfen und bei ½-Füllung entleeren 
und reinigen 

 x     x  

7 Abscheider innen inspizieren auf Abla-
gerungen und Rostbildung 

 x     x  

8 Sprühbild des Abscheiders kontrollieren 
und gegebenenfalls einstellen 

 x     x  

9 Ventilatorlaufrad am Ventilatorgehäuse 
auf Schwingungsfreiheit prüfen (Tastprü-
fung) 

  x    x  
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 Tätigkeit1)2) Intervall1) 
Zustän-
digkeit 

lfd. 
Nr. 
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10 Kontrolle aller sonstigen beweglichen 
Teile (z.B. Lager) auf Funktionalität und 
Reibungsfreiheit 

  x    x  

11 Sicht- und Funktionskontrolle aller si-
cherheitsrelevanten Einrichtungen, z.B. 
– Schmutzfänger in Frischwasserleitung
– Strömungsüberwachungseinrichtun-

gen 
– Entlüftungsbohrungen für Wasserstoff 

auf Durchgängigkeit kontrollieren 

  x    x  

12 Überprüfung und gegebenenfalls Reini-
gung der gesamten Absaugeinrichtung 

   x   x  

13 Gesamten Arbeitsraum reinigen und 
Staubablagerungen beseitigen mit Bau-
art 1-Sauger 

     x x  

14 Prüfung der Schleifmaschine und der 
Absaugeinrichtung 

     x  x 

15 Prüfung und Reinigung der gesamten 
Abscheideeinrichtung 

     x  x 

Name des Erstellers: Datum/ 
Unterschrift: 

 

1) Die Angaben zur Art und Häufigkeit der Reinigungs-, Inspektions- und Wartungsarbeiten sind Orientie-

rungshilfen. Sie sind vom Unternehmer unter Beachtung der Herstellerangaben an die betrieblichen Ver-

hältnisse anzupassen. 

2) Prüfungen nach der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3) sind hier 

nicht berücksichtigt. 
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4.2 Beispiel zur Dokumentation der Reinigungsarbeiten 

Firma: Reinigungs-, Inspektions- und  
Wartungsnachweis 

Nummer: 
Stand: 

Bereich: Schleiferei 

Arbeitsplatz: Doppelseitiger Bandschleifer 

Anlagenbezeichnung: Bandschleifmaschine Typ BS mit Nassabscheider Typ XY  

Unterschriften für tägliche bzw. schichtweise Arbeiten 

Monat:  
Tag Schicht I Schicht II Schicht III 

1 i. O.1) n. i. O.1) i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
2 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
3 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
4 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
5 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
6 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
7 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
8 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
9 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
10 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
11 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
12 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
13 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
14 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
15 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
16 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
17 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
18 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
19 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
20 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
21 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
22 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
23 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
24 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
25 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
26 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
27 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
28 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
29 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
30 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 
31 i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. i. O. n. i. O. 

1) i. O. = in Ordnung 
 n. i. O. = nicht in Ordnung 

Name des Erstellers: Datum/Unterschrift:  
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4.3 Beispiel zur Dokumentation der Reinigungsarbeiten 

Firma: Reinigungs-, Inspektions- und  
Wartungsnachweis 

Nummer: 
Stand: 

Bereich: Schleiferei 

Arbeitsplatz: Doppelseitiger Bandschleifer 

Anlagenbezeichnung: Bandschleifmaschine Typ BS mit Nassabscheider Typ XY  

 
Jahr: 

Unterschriften für wöchentliche Arbeiten 

KW 1 i. O.1) n. i. O.1) KW 14 i. O. n. i. O. KW 27 i. O. n. i. O. KW 40 i. O. n. i. O.

KW 2 i. O. n. i. O. KW 15 i. O. n. i. O. KW 28 i. O. n. i. O. KW 41 i. O. n. i. O.

KW 3 i. O. n. i. O. KW 16 i. O. n. i. O. KW 29 i. O. n. i. O. KW 42 i. O. n. i. O.

KW 4 i. O. n. i. O. KW 17 i. O. n. i. O. KW 30 i. O. n. i. O. KW 43 i. O. n. i. O.

KW 5 i. O. n. i. O. KW 18 i. O. n. i. O. KW 31 i. O. n. i. O. KW 44 i. O. n. i. O.

KW 6 i. O. n. i. O. KW 19 i. O. n. i. O. KW 32 i. O. n. i. O. KW 45 i. O. n. i. O.

KW 7 i. O. n. i. O. KW 20 i. O. n. i. O. KW 33 i. O. n. i. O. KW 46 i. O. n. i. O.

KW 8 i. O. n. i. O. KW 21 i. O. n. i. O. KW 34 i. O. n. i. O. KW 47 i. O. n. i. O.

KW 9 i. O. n. i. O. KW 22 i. O. n. i. O. KW 35 i. O. n. i. O. KW 48 i. O. n. i. O.

KW 10 i. O. n. i. O. KW 23 i. O. n. i. O. KW 36 i. O. n. i. O. KW 49 i. O. n. i. O.

KW 11 i. O. n. i. O. KW 24 i. O. n. i. O. KW 37 i. O. n. i. O. KW 50 i. O. n. i. O.

KW 12 i. O. n. i. O. KW 25 i. O. n. i. O. KW 38 i. O. n. i. O. KW 51 i. O. n. i. O.

KW 13 i. O. n. i. O. KW 26 i. O. n. i. O. KW 39 i. O. n. i. O. KW 52 i. O. n. i. O.

Unterschriften für monatliche Arbeiten 

Januar i. O. n. i. O. April i. O. n. i. O. Juli i. O. n. i. O. Oktober i. O. n. i. O.

Februar i. O. n. i. O. Mai i. O. n. i. O. August i. O. n. i. O. November i. O. n. i. O.

März i. O. n. i. O. Juni i. O. n. i. O. September i. O. n. i. O. Dezember i. O. n. i. O.
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Unterschriften für vierteljährliche Arbeiten 

1. Quartal i. O. n. i. O. 3. Quartal i. O. n. i. O. 

2. Quartal i. O. n. i. O. 4. Quartal i. O. n. i. O. 

Unterschriften für halbjährliche Arbeiten 

1. Halbjahr i. O. n. i. O. 2. Halbjahr i. O. n. i. O. 

Unterschriften für jährliche Arbeiten 

Jährlich i. O. n. i. O. 

1) i. O. = in Ordnung 
 n. i. O. = nicht in Ordnung 

Name des Erstellers: Datum/Unterschrift:  
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Anhang 5 
Beispiel einer werkstoffbezogenen Betriebsanweisung 

Firma Betriebsanweisung 
gemäß § 14 der Gefahrstoffverordnung 

Nummer: 7.3.00 

1. Anwendungsbereich 

Bereich: Schleiferei, Halle ……. 
Arbeitsplatz: Bandschleifmaschine 
Tätigkeit: Aluminiumbearbeitung durch Schleifen, Polieren 

2. Gefahrstoffbezeichnung 

Aluminiumstaub 

3. Gefahren für Mensch und Umwelt 

 

- Aluminiumstaub ist brennbar (leicht entzündlich) 
- Aluminiumstaub kann mit Luft explosionsfähige Atmosphäre bilden 
- Bei Kontakt von Aluminiumstaub mit Wasser kann Wasserstoffgas entstehen. Wasserstoffgas/ 

Luft-Gemische sind explosionsgefährlich 
- Einatmen und Verschlucken von Aluminiumstaub kann zu Gesundheitsschäden führen 
- Aluminiumstaub kann zu Augen- und Hautreizungen führen 

4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 - Zündquellen vermeiden 
- Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten 
- Arbeiten mit Zündgefahr nur mit schriftlicher Erlaubnis von  

Herrn1) ………………………………………. 

 

 - Staubaufwirbelungen vermeiden, besonders bei Reinigungsarbeiten 
- Kontakt des Aluminiumstaubs mit Wasser vermeiden 
- Lagerung und Transport nur in den dafür vorgesehenen Behältern1) 
- Lagerung nur in den gekennzeichneten Lagerräumen und –bereichen1) 
- Essen, Trinken und Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsbereich 

nicht zulässig 
- Arbeitskleidung ohne Außentaschen verwenden und regelmäßig von 

Aluminiumstaub reinigen (keine Druckluft verwenden!) 
- Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden 
- Regelmäßige Reinigung und Wartung des Arbeitsbereiches gemäß 

Reinigungs- und Wartungsplan 

 

5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall Notruf: 112 

 - Im Brandfall nur Löscher mit Metallbrandpulver, Brandklasse D oder trockenen Sand verwenden 
– kein Wasser verwenden 

- Staubaufwirbelungen vermeiden 
 

 - Nicht mit Lösch- und Rettungsarbeiten betraute Personen unverzüglich den Gefahrenbereich 
verlassen 

- Im Brandfall sofort Vorgesetzten informieren und Benachrichtigung Hausruf Nr.1) ……………….. 
oder Feuerwehr Notruf 112 

6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe Notruf: 112 

 Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 
konsultieren  

Nach Verbrennungen: In Brand geratene Kleidung möglichst abwerfen oder mit Löschdecke 
löschen 

Brandverletzungen sofort mit sauberem Wasser kühlen 
Ersthelfer1): Herr ……………………. Tel: …………………… 
Unfallarzt1): Herr ……………………. Tel: ……………..……. 
Notruf1): …………………………………………….. 

7. Instandhaltung, Entsorgung 

Verunreinigten Aluminiumstaub in den gekennzeichneten Behältern sammeln 
Entsorgung nach Absprache mit Abteilung1) …………………. Herrn1) ……………………………… 

Datum: Unterschrift 

                       
1) Betriebsspezifische Daten einfügen 
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Anhang 6 
Beispiel einer arbeitsmittelbezogenen Betriebsanweisung 

Firma Betriebsanweisung 
gemäß § 9 der Betriebssicherheitsverordnung 

Nummer: 12.00 

1. Anwendungsbereich 

Arbeitsbereich: Schleiferei, Halle …… 
Arbeitsplatz: Bandschleifmaschine 
Tätigkeit: Schleifen/Polieren von Aluminiumteilen mit Stauberfassung und Abscheidung im Nassabscheider 

2. Gefahren für Mensch und Umwelt 

 - Aluminiumstaub ist brennbar und kann mit Luft explosionsfähige Atmosphäre bilden 
- Beim Kontakt von Aluminiumstaub mit Wasser, z.B. im Nassabscheider, kann Wasserstoffgas entstehen. 

Wasserstoffgas/Luft-Gemische sind explosionsgefährlich (Knallgas) 
- Augenverletzungen durch Schleifpartikel 
- Lärm durch Schleifvorgang 
- Einatmen und Verschlucken von Aluminiumstaub kann zu Gesundheitsschäden führen 
- Aluminiumstaub kann zu Augen- und Hautreizungen führen 
- Bei Berührung mit dem umlaufenden Schleifband besteht Verletzungsgefahr 

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 
 
 

- Im Umkreis von 1 m um die Schleifmaschine und den Nassabscheider 
sind Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten. 

- Achten Sie darauf, dass die Absaugung stets im Betrieb ist, so dass der 
beim Schleifen entstehende Staub abgesaugt wird. 

- Schleifen nur mit geschlossener Schutzhaube der Schleifmaschine. 
- Keine funkenreißenden Materialien (z.B. Eisen, Stahl) schleifen. 
- Staubaufwirbelungen vermeiden. 
- Im Arbeitsbereich nicht Essen, Trinken und keine Lebensmittel aufbe-

wahren. 
- Schleifen nur mit Augen- und Gehörschutz sowie mit Schutzschuhen. 
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz stets sauber und frei von Staub. Der 

festgelegte Reinigungsplan ist einzuhalten, die bereitgestellten Hilfsmit-
tel sind zu verwenden. 

- Die Reinigung des Arbeitsbereiches mit Druckluft ist verboten. 

 
 
 
 
 
 

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall  Notruf: 112 

 
 
 

- Bei Ausfall der Absaugung sofort Schleifarbeiten einstellen und Vorgesetzten/ 
Herrn1) …………………. Tel.1) ……………… verständigen. 

- Störungsbeseitigungen sind nur durch eingewiesenes Personal vorzunehmen. 
Im Brandfall 
- Im Brandfall nur Löscher mit Metallbrandpulver, Brandklasse D oder trockenen Sand verwen-

den – kein Wasser verwenden. 
- Staubaufwirbelungen vermeiden. 
- Nicht mit Lösch- und Rettungsarbeiten betraute Personen unverzüglich den Gefahrbereich 

verlassen. 
- Im Brandfall sofort Vorgesetzten informieren und Benachrichtigung Hausruf  

Nr.1) …………………. oder Feuerwehr Notruf 112. 

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe   Notruf: 112 

 Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 
konsultieren. 

Nach Brandfall: In Brand geratene Kleidung möglichst abwerfen oder mit Löschdecke 
löschen 

Ersthelfer1): Herr ………………… Tel.: ………………………. 
Unfallarzt1): Herr ………………… Tel.: ………………………. 
Notruf1): ………………………………………. 

6. Instandhaltung, Entsorgung 

- Wartung und Instandhaltung von Schleifmaschine und Abscheider nur durch beauftragtes Personal  
(Abtl. ……………………, Herr …………………..)1) 

- Entsorgung des Schleifschlammes aus dem Nassabscheider nur durch beauftragtes Personal  
(Herr ……………………)1) 

Datum: Unterschrift 

                       
1) Betriebsspezifische Daten einfügen 
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Anhang 7 

Vorschriften und Regeln 
Zusammenstellung gesetzlicher Vorschriften, Regeln, Normen und Informationsschrif-
ten 

1. Gesetze, Verordnungen 

Bezugsquelle: Buchhandel 
oder 
Carl Heymanns Verlag GmbH, 
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln. 

Arbeitsschutzgesetz, 
Richtlinie 94/9/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für 
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosions-
gefährdeten Bereichen, 
Explosionsschutzverordnung (11. GPSGV), 
Gefahrstoffverordnung mit zugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe 
(TRGS), insbesondere 

TRGS 220 Sicherheitsdatenblatt, 
TRGS 555 Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV, 
TRGS 720 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre; Allgemeines, 
TRGS 721 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre; Beurteilung der 

Explosionsgefährdung, 
TRGS 722 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre; Vermeidung oder 

Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre, 
Betriebssicherheitsverordnung mit zugehörigen Technischen Regeln für Betriebs-
sicherheit (TRBS), insbesondere 

TRBS 1201 Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen 
Anlagen, 

TRBS 1201 Teil 1 Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen und 
Überprüfung von Arbeitsplätzen in explosionsgefährdeten Be-
reichen, 

TRBS 1203 Befähigte Personen; Allgemeine Anforderungen, 
TRBS 1203 Teil 1 Befähigte Personen; Besondere Anforderungen – Explosions-

gefährdungen, 
TRBS 2152 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre; Allgemeines, 
TRBS 2152 Teil 1 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre; Beurteilung der 

Explosionsgefährdung, 
TRBS 2152 Teil 2 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre; Vermeidung oder 

Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre, 
Arbeitsstättenverordnung mit Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR). 
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2. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, Regeln und Informationen für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit  

(Bezugsquelle: zuständiger Unfallversicherungsträger 
oder 
Carl Heymanns Verlag GmbH, 
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln)  

– Unfallverhütungsvorschrift  
„Grundsätze der Prävention“ (BGV A1), 
„Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3), 
„Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (BGV A8), 

– BG-Regeln 
„Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“ (BGR 104), 
„Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen“ (BGR 121), 
 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“ 
(BGR 132), 
„Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ (BGR 133), 
„Einsatz von Feuerlöschanlagen mit sauerstoffverdrängenden Gasen“ (BGR 134), 
„Benutzung von Schutzkleidung“ (BGR 189), 
„Benutzung von Atemschutzgeräten“ (BGR 190), 
„Benutzung von Fuß- und Beinschutz“ (BGR 191), 
„Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ (BGR 192), 
„Benutzung von Kopfschutz“ (BGR 193), 
„Benutzung von Gehörschutz“ (BGR 194), 
„Benutzung von Schutzhandschuhen“ (BGR 195), 
„Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR 500), 

– BG-Information  
„Sicherheit durch Unterweisung“ (BGI 527), 
„Sicherheit durch Betriebsanweisungen“ (BGI 578), 
„Brand- und Explosionsschutz an Werkzeugmaschinen beim Einsatz brennbarer 
Kühlschmierstoffe“ (BGI 719), 

„Gefahrstoffe; Chlorkohlenwasserstoffe“ (BGI 767). 

3. Normen 

(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, 
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin) 

DIN EN 2 Brandklassen, 
DIN EN 3 Tragbare Feuerlöscher, 
DIN EN 1127-1 Explosionsfähige Atmosphäre; Explosionsschutz,  

Teil 1: Grundlagen und Methodik, 
DIN EN 13218 Werkzeugmaschinen; Sicherheit; Ortsfeste Schleif-

maschinen, 
DIN EN 14373 Explosions-Unterdrückungssysteme, 
DIN EN 14460 Explosionsfeste Geräte, 
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DIN EN 14491 Schutzsysteme zur Druckentlastung von Staubexplosionen, 
DIN EN 15089 Explosionsentkopplungs-Systeme, 
DIN EN 60335-2-69/A1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und 

ähnliche Zwecke; Teil 2-69: Besondere Anforderungen für 
Staub- und Wassersauger einschließlich kraftbetriebener 
Bürsten für industrielle und gewerbliche Zwecke, 

DIN EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code), 
DIN EN 61241-10 Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen 

mit brennbarem Staub; Teil 10: Einteilung von staubexplo-
sionsgefährdeten Bereichen, 

DIN EN 61241-14 Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen 
mit brennbarem Staub; Teil 14: Auswahl und Errichten, 

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, 
DIN 51385 Kühlschmierstoffe; Begriffe, 
DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 

1000 V, 
VDI 2263 Staubbrände und Staubexplosionen; Gefahren, Beurtei-

lung, Schutzmaßnahmen, 
VDI 2263 Blatt 2 Inertisierung, 
VDI 2263 Blatt 3 Staubbrände und Staubexplosionen; Gefahren, Beurtei-

lung, Schutzmaßnahmen; Explosionsdruckstoßfeste Behäl-
ter und Apparate; Berechnung, Bau und Prüfung, 

VDI 2263 Blatt 6 Staubbrände und Staubexplosionen; Gefahren, Beurtei-
lung, Schutzmaßnahmen; Brand- und Explosionsschutz an 
Entstaubungsanlagen, 

E VDI 2263 Blatt 6.1 Staubbrände und Staubexplosionen; Gefahren, Beurtei-
lung, Schutzmaßnahmen; Brand- und Explosionsschutz an 
Entstaubungsanlagen – Beispiele, 

VDI 3673 Druckentlastung von Staubexplosionen. 
 

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag 
                         Unberechtigte Vervielfältigung verboten. Copyright © 2008




